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I. Entscheidungen der Landessynode, Kirchengesetze, Rechtsverordnungen,
Verwaltungsvorschriften

Erste Rechtsverordnung
zur Änderung der

Versorgungsbeitragsverordnung
Vom 29. Juni 2018

Aufgrund von Teil 5 § 4 Absatz 1 des Einführungsge-
setzes vom 7. Januar 2012 (KABl. S. 30, 127, 234),
das zuletzt durch Kirchengesetz vom 15. Dezem-
ber 2017 (KABl. 2017 S. 553) geändert worden ist, in
Verbindung mit § 4 Absatz 2 des Altersversorgungs-
stiftungsgesetzes vom 14. Oktober 2016 (KABl.
S. 409) verordnet die Erste Kirchenleitung:

Artikel 1
Änderung der Versorgungsbeitragsverordnung

Die Versorgungsbeitragsverordnung vom 12. Ap-
ril 2018 (KABl. S. 206) wird wie folgt geändert:
In § 2 wird folgender Satz angefügt:
„Die Bereitstellung von Versorgungsbeiträgen aus
Mitteln für zentrale Gemeinschaftsaufgaben der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland nach
Teil 5 § 2 Absatz 3 des Einführungsgesetzes ist zuläs-
sig, wenn der Haushaltsbeschluss dies vorsieht.“

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Rechtsverordnung tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft.

Schwerin, 29. Juni 2018
Der Vorsitzende

der Ersten Kirchenleitung
G e r h a r d  U l r i c h

Landesbischof
Az.: G:LKND:104:1 – F Pom

Verwaltungsvorschrift
über die Beschaffung von Gegenständen und

von Leistungen
(Beschaffungsverwaltungsvorschrift –

BeschVwV)
Vom 8. Juni 2018

Das Landeskirchenamt hat aufgrund von Artikel 105
Absatz 2 Nummer 3 der Verfassung und § 8 Absatz 3
des Klimaschutzgesetzes vom 31. Oktober 2015
(KABl. S. 426, 2016 S. 102) und § 33 Absatz 2 der
Rechtsverordnung über die Haushaltsführung nach
den Grundsätzen des kaufmännischen Rechnungswe-
sens vom 11. Dezember 2013 (KABl. 2014 S. 32), die
zuletzt durch Artikel 1 der Rechtsverordnung vom
8. Dezember 2015 (KABl. 2016 S. 9) geändert worden
ist, und § 33 der Rechtsverordnung vom 11. Dezem-
ber 2013 (KABl. 2014 S. 9), die zuletzt durch Arti-
kel 2 der Rechtsverordnung zur Änderung der Vor-
schriften über die Haushaltsführung vom 8. Dezem-
ber 2015 (KABl. 2016 S. 9, 80) geändert worden ist,
die folgende Verwaltungsvorschrift erlassen:

1 Anwendungsbereich
Diese Verwaltungsvorschrift regelt die Beschaf-
fung von Gegenständen und von Leistungen ein-
schließlich der damit verbundenen Vergabe und
Abwicklung von Aufträgen nach § 8 Absatz 3 des
Klimaschutzgesetzes vom 31. Oktober 2015
(KABl. S. 426; 2016 S. 102) in der jeweils gel-
tenden Fassung und § 33 Absatz 2 der Rechtsver-
ordnung über die Haushaltsführung nach den
Grundsätzen des kaufmännischen Rechnungswe-
sens vom 11. Dezember 2013 (KABl. 2014 S. 32)
in der jeweils geltenden Fassung und § 33 Ab-
satz 2 der Rechtsverordnung über die Haushalts-
führung nach den Grundsätzen der Erweiterten
Kameralistik vom 11. Dezember 2013 (KABl.
2014 S. 9) in der jeweils geltenden Fassung.
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2 Auftragsarten für die Beschaffung von Ge-
genständen und von Leistungen
1Unter die Bestimmungen dieser Verwal-
tungsvorschrift fällt jede Art von Lieferungen
und Leistungen in Form von Kauf-, Pacht-,
Miet-, Leasing-, Leih-, Dienstleistungs-,
Werk- oder Werklieferungsverträgen. 2Unter
die Bestimmungen fallen nicht Verträge, die
Finanzmittel, Personal und Arbeitskräfte oder
Maßnahmen, die durch kirchliches Baurecht
geregelt werden, zum Gegenstand haben. 3Des
Weiteren gelten die Bestimmungen nicht für
Verträge nach § 3 des Kirchenkreisverwal-
tungsgesetzes vom 15. November 2016
(KABl. S. 399) in der jeweils geltenden Fas-
sung.

3 Grundsätze für die Beschaffung
Für die Beschaffung sind die Grundsätze der
Notwendigkeit, der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit und der Nachhaltigkeit zu be-
rücksichtigen.

3.1 Notwendigkeit
1Vor jeder Entscheidung zur Beschaffung ist
die Notwendigkeit einer Neuanschaffung
(Suffizienz) zu prüfen. 2Es dürfen ausschließ-
lich Gegenstände oder Leistungen beschafft
werden, die für die Erledigung der Dienstge-
schäfte notwendig sind.

3.2 Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
Aufträge sind haushaltsrechtlich in einem den
Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit entsprechenden transparenten Ver-
fahren zu vergeben.

3.3 Nachhaltigkeit
Für die nachhaltige Beschaffung von Gegen-
ständen oder Leistungen sind die Umweltkri-
terien und Sozialkriterien des Klimaschutzge-
setzes einzuhalten.

4 Bedarfsermittlung
4.1 Kriterien
4.1.1 Wirtschaftliche und nachhaltige Kriterien

1Zur Berücksichtigung der Grundsätze nach
Nummer 3 werden wirtschaftliche und nach-
haltige Kriterien festgelegt, die angemessen in
die Entscheidung einzubeziehen sind. 2Zu den
wirtschaftlichen Kriterien zählen insbesonde-
re die Anschaffungs-, Neben- und Folgekos-
ten (Lebenszykluskosten), qualitative Anfor-
derungen sowie Lieferantenkriterien wie Zu-
verlässigkeit und Liefer- und Leistungsfähig-
keit. 3Zu den nachhaltigen Kriterien gehören
Umweltkriterien, insbesondere Standards im
Hinblick auf Material und Herstellungspro-
zesse oder die Regionalität der Produkte und
des Lieferanten, und Sozialkriterien wie bei-
spielsweise ILO-Kernarbeitsnormen, Min-
destlohn in Deutschland oder fair gehandelte
Produkte.

4.1.2 Kriterienkatalog
1Als Orientierung für die Anwendung der Kri-
terien ist in der Anlage 1 ein Katalog mit Ein-
zelkriterien zusammengestellt. 2Diese sollen
sich die kirchlichen Körperschaften zu Eigen
machen, um eine angemessene Abwägung si-
cherzustellen.

4.1.3 Festlegung von Mindestkriterien
1Die qualitativen Anforderungen, die das Pro-
dukt oder die Leistung mindestens erfüllen
soll, sind dabei vorab gesondert festzulegen
und zu berücksichtigen. 2Wird eines dieser
Mindestkriterien nicht erfüllt, ist das Angebot
auszuschließen und die weitere Beurteilung
entfällt. 3Beispiele hierfür sind die Nichtein-
haltung von Leistungsdaten, von staatlichen
Vorschriften wie Unfallverhütung, Arbeitssi-
cherheit oder Hygiene sowie von Arbeitsnor-
men bei der Herstellung.

4.2 Bewertungsbogen Angebotsvergleich
Für die Bewertung der Kriterien enthält die
Anlage 2 einen „Bewertungsbogen Angebots-
vergleich“:

a. 1Der Bogen weist zum einen die Mög-
lichkeit aus, vorab Mindestkriterien nach
Nummer 4.1.3 festzulegen. 2Zum ande-
ren sollen anschließend weitere Kriterien
aus den Bereichen Wirtschaftlichkeit und
Nachhaltigkeit aus der Anlage 1 nachei-
nander zu einem Gesamtergebnis abge-
wogen werden.

b. 1Der „Bewertungsbogen Angebotsver-
gleich“ ist in der Anlage 2 als nicht aus-
gefüllter Vordruck hinterlegt. 2Der Bo-
gen ist grundsätzlich als optionales Hilfs-
mittel anzusehen, bei größeren Auftrags-
volumina ist seine Verwendung nach
Maßgabe der nachfolgend in der Num-
mer 6.3 genannten Wertgrenzen ver-
pflichtend.

c. In der Anlage 3 sind Hinweise zur An-
wendung des Bewertungsbogens aufge-
führt.

4.3 Vereinfachung der Bedarfsermittlung,
Festlegung der Kriterien
1Der Arbeitsaufwand für die Bedarfsermitt-
lung ist angemessen zu halten. 2Zur verein-
fachten Nutzung des Bewertungsbogens wer-
den für einzelne Produktgruppen und Dienst-
leistungen Vorgaben entwickelt, welche Ein-
zelkriterien jeweils von Bedeutung sind und
in welcher Intensität diese zu berücksichtigen
sind. 3Das Landeskirchenamt setzt dazu eine
Arbeitsgruppe unter Federführung des Fi-
nanzdezernats und unter Beteiligung der
Hauptbereiche und der Kirchenkreise ein, die
Vorschläge für entsprechende Vorgaben und
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deren regelmäßige Aktualisierung erarbeitet.
5 Nutzung gemeinschaftlicher Vertragsver-

gaben
Zur Vereinfachung und zur Erzielung wirt-
schaftlicher Vorteile sollen vorrangig unter
Berücksichtigung der Kriterien gemeinschaft-
liche Vertragsvergaben genutzt werden (z. B.
Bündeleinkäufe, Rahmenverträge, Sammel-
bestellungen).

6 Lieferantenauswahl
6.1 Identifikation geeigneter Lieferanten

Sofern nicht gemeinschaftliche Vertragsver-
gaben nach Nummer 5 genutzt werden, sind
auf Basis der Bedarfsermittlung Angebote ge-
eigneter Lieferanten unter Berücksichtigung
des Auftragsvolumens und der weiteren nach-
folgenden Anforderungen einzuholen.

6.2 Maßgebliches Auftragsvolumen
1Als Auftragsvolumen ist der zu erwartende
Bruttorechnungswert aller durch den Auftrag
zu erwartenden Teilrechnungen maßgeblich.
2Bei längerfristigen Verträgen nach Num-
mer 6.5 ist dies das beauftragte Volumen über
die gesamte Laufzeit. 3Die Teilung eines ge-
planten Auftrags ist unzulässig, sofern damit
der Zweck verfolgt wird, die nach Num-
mer 6.3 bis 6.5 vorgegebenen Schwellenwerte
zu unterschreiten. 4Stellt sich im Verlauf der
Lieferantenauswahl heraus, dass das zu er-
wartende Auftragsvolumen einen der defi-
nierten Schwellenwerte übersteigt, ist das
Verfahren des höheren Schwellenwertes an-
zuwenden. 5Soweit nicht anders angegeben
sind die Werte Bruttowerte einschließlich der
jeweils geltenden Umsatzsteuer.

6.3 Mindestanforderungen an die Angebots-
auswahl und deren Dokumentation

6.3.1 Auftragsvolumen bis 1000 Euro
1Mindestens ein geeignetes Angebot ist mit
gängigen Marktpreisen abzugleichen. 2Ein
formloser Abgleich ohne Dokumentation ist
ausreichend. 3Der „Bewertungsbogen Ange-
botsvergleich“ (Anlage 2) kann als Hilfsmittel
verwendet werden.

6.3.2 Auftragsvolumen von über 1000 Euro bis
zu 5000 Euro
1Ein Abgleich der geeigneten Angebote min-
destens zweier Anbieter gegeneinander und
mit gängigen Marktpreisen ist durchzuführen.
2Die verglichenen Leistungen und Preise sind
formlos schriftlich zu dokumentieren. 3Der
„Bewertungsbogen Angebotsvergleich“ (An-
lage 2) kann als Hilfsmittel verwendet wer-
den.

6.3.3 Auftragsvolumen über 5000 Euro
1Erforderlich ist eine schriftliche Angebot-
saufforderung mit identischer Leistungsbe-
schreibung. 2Es ist ein strukturierter Vergleich
von mindestens drei schriftlichen Angeboten
durchzuführen. 3Die Vergabeentscheidung ist
schriftlich zu begründen. 4Überschreitet das
Auftragsvolumen 20 000 Euro ist die schrift-
liche Bewertung der Angebote unter Verwen-
dung des „Bewertungsbogens Angebotsver-
gleich“ (Anlage 2) mit Bewertungskriterien
durchzuführen.

6.4 Vereinfachungsregelungen für die Ange-
botseinholung

6.4.1 Wiederkehrender Bedarf
1Die Einholung mehrerer Angebote nach
Nummer 6.3.2 und 6.3.3 kann entfallen, wenn
es sich um einen wiederkehrenden Bedarf
handelt und auf einen unter Wettbewerbsbe-
dingungen verhandelten Vorauftrag Bezug
genommen werden kann. 2Spätestens nach
vier Jahren sind Preisprüfungen in Abhängig-
keit von den Marktverhältnissen vorzuneh-
men.

6.4.2 Keine Möglichkeit zur Einholung mehre-
rer Angebote
1Ebenso entfällt die Einholung mehrerer An-
gebote, wenn für das benötigte Produkt oder
die Leistung trotz intensiver Bemühungen
nicht mehrere Angebote erhalten werden kön-
nen. 2Das Verfahren ist zu dokumentieren.

6.4.3 Freiberufliche Leistungen
Bei freiberuflichen Leistungen gilt bei Num-
mer 6.3.2 ein oberer Schwellenwert von
20 000 Euro und bei Nummer 6.3.3 von
50 000 Euro.

6.4.4 Produkte mit Preisbindung
Bei Produkten, die einer Preisbindung unter-
liegen, beschränken sich die Kriterien für die
Angebotseinholung auf Lieferanten- und So-
zialkriterien.

6.5 Längerfristige Verträge
Bei Aufträgen, bei denen die Leistungserbrin-
gung und die Zahlung über mehrere Haus-
haltsjahre erfolgt, ist insbesondere zu berück-
sichtigen:

a. Ist die Laufzeit unbestimmt, ist das Auf-
tragsvolumen bis zum ersten möglichen
Kündigungszeitpunkt zugrunde zu legen
und eine Überwachung der Kündigungs-
fristen durch geeignete Regelungen si-
cherzustellen.
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b. Ausreichende Haushaltsmittel müssen
aller Voraussicht nach auch in allen Fol-
gejahren, auf die sich die Aufträge bezie-
hen, zur Verfügung stehen und die Be-
reitstellung der Haushaltsmittel ist in den
nachfolgenden Haushalten einzuplanen.

c. Bei technischen Geräten sind in die Be-
trachtung die gesamten Lebenszyklus-
kosten einzubeziehen, wobei sicherzu-
stellen ist, dass der voraussichtliche Le-
benszyklus mindestens der Dauer der
buchhalterischen Abschreibungszeiträu-
me entspricht.

d. Hinsichtlich des Auftragsvolumens ist
Nummer 6.2 Satz 2 zu beachten.

6.6 Auftragserteilung, Bestellung
Das über alle Kriterien beste Angebot ist aus-
zuwählen.

6.7 Auftragsbestätigung
1Bei allen Aufträgen, denen kein schriftliches
Angebot zugrunde liegt, ist außer bei gering-
wertigen Wirtschaftsgütern eine Auftragsbe-
stätigung des Lieferanten zu verlangen. 2Diese
ist vom Auftraggebenden auf Übereinstim-
mung mit der Erteilung zu prüfen und dem
Bestellvorgang hinzuzufügen.

7 Dokumentation und Zuständigkeiten
7.1 Dokumentation, Aufbewahrung

1Die Erteilung von Aufträgen muss nachvoll-
ziehbar dokumentiert werden. 2Sie ist zusam-
men mit bereits eingeholten Angeboten und
den erforderlichen Dokumentationen zur An-
gebotsauswahl abzulegen. 3Dies gilt auch für
Online-Bestellungen. 4Für die Aufbewahrung
gilt § 81 der Rechtsverordnung über die Haus-
haltsführung nach den Grundsätzen des kauf-
männischen Rechnungswesens und § 81 der
Rechtsverordnung über die Haushaltsführung
nach den Grundsätzen der Erweiterten Kame-
ralistik.

7.2 Zuständigkeiten
Die Zuständigkeiten für die Beschaffung und
die Vergabe von Aufträgen sind in den kirch-
lichen Körperschaften und unselbstständigen
Einrichtungen schriftlich zu regeln, soweit sie
sich nicht aus dem geltenden Recht ergeben.

8 Inkrafttreten
Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. Janu-
ar 2019 in Kraft.

Anlagen
1 Kriterienkatalog
2 Bewertungsbogen Angebotsvergleich
3 Anwendungshinweise zum Bewertungsbo-

gen

Kiel, 8. Juni 2018
Landeskirchenamt

P r o f .  D r .  P e t e r  U n r u h
Präsident

Az.: G:LKND:32:6

*
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Anlage 3
BeschVwV

Hinweise zur Anwendung des Bewertungsbogens
(zu Nummer 4.2 b BeschVwV)
Rolle des Bewertungsbogens bei der Lieferanten-
auswahl
Der Bewertungsbogen in Form einer Checkliste dient
der Umsetzung und Dokumentation der Bedarfser-
mittlung und der Lieferantenauswahl im Rahmen ei-
ner Vergabe und Abwicklung von Aufträgen. Dies be-
trifft grundsätzlich jede Art von Lieferungen und Leis-
tungen in Form von Kauf-, Pacht-, Miet-, Leasing-,
Leih-, Dienstleistungs-, Werk- oder Werklieferungs-
verträgen.
Die Überlegungen, die zur Auswahl und Beauftragung
eines Lieferanten geführt haben, werden dadurch
nachvollziehbar. Die ausdrückliche Auseinanderset-
zung mit den Auswahlkriterien erhöht zudem die
Wahrscheinlichkeit, dass möglichst alle für ein Pro-
dukt oder eine Leistung relevanten Kriterien in die
Auswahlentscheidung einfließen.
Anwendung als Hilfsmittel
Grundsätzlich ist die Berücksichtigung der Kriterien
bei jeder Art von Aufträgen sicherzustellen. Der Be-
wertungsbogen kann dabei als Hilfsmittel verwendet
werden. Der Arbeitsaufwand ist in einem angemesse-
nen Verhältnis zum Auftragsvolumen zu halten.
Bei Aufträgen mit einem Gesamtvolumen von über
20 000 Euro ist die Verwendung des Bewertungsbo-
gens verpflichtend.
Hinweise zum Ausfüllen des Bewertungsbogens
► Auswahl von Kriterien
Im Bewertungsbogen sind unter den wirtschaftlichen
und den nachhaltigen Kriterien jeweils Einzelkriterien
einzutragen, die relevant für den jeweiligen Auftrag
sind. Es wird empfohlen, insgesamt nicht mehr als
zehn Einzelkriterien zu benennen.
Die im Kriterienkatalog aufgeführten Einzelkriterien
sind für die unterschiedlichen Aufträge relevant. Aus
diesem Katalog sind Kriterien auszuwählen und in den
Bewertungsbogen zu übertragen. Einige Einzelkrite-
rien können schon bei der Definition der Produktan-
forderungen eine Rolle spielen, z. B. der Weißegrad
von Recyclingpapier. Zudem empfiehlt es sich die Le-
benszykluskosten für Elektronik, Computer, Kühl-
schränke etc. über die angegebene Website zu berech-
nen. Es können weitere Einzelkriterien hinzugefügt
werden.
► Ausschlusskriterien
Hier werden die Kriterien eingestellt, die Mindestan-
forderungen definieren. Dies sind z. B. qualitative
oder Leistungsanforderungen an ein Produkt, können
aber auch andere Mindestbedingungen sein (z. B. Ga-
rantielaufzeit, Sicherheitsbestimmungen, Recycling-
fähigkeit, Einhaltung der Arbeitsnormen bei der Her-
stellung, Blauer Engel Label). Wird eines dieser Aus-

schlusskriterien nicht erfüllt, führt dies bereits an die-
ser Stelle zum Ausschluss des Angebots.
► Weitere Einzelkriterien
- Gewichtung

Die weiteren ausgewählten Einzelkriterien, die
nicht zum Ausschluss führen, sind mit Gewichten
zu versehen. Die Gewichte müssen in Summe
100 Punkte ergeben. Dabei sollten jeweils
50 Punkte für wirtschaftliche Kriterien und nach-
haltige Kriterien vergeben werden.

- Bewertung
Die zur Auswahl stehenden Lieferanten sind be-
züglich der Einzelkriterien, die nicht Ausschluss-
kriterien sind, zu bewerten. Es können Punktwerte
0, 1 oder 2 vergeben werden (0 = Kriterium nicht
erfüllt, 1 = teilweise erfüllt, 2 = hohe Erfüllung).

- Auswertung:
Das Angebot mit dem höchsten gewichteten
Punktwert in der Zeile "Gesamtbewertung" ist aus-
zuwählen.

Verwaltungsvorschrift
über den Dienst der Prädikantinnen

und Prädikanten
(Prädikantendienstverwaltungsvorschrift –

PrädVwV)
Vom 3. Juli 2018

Das Landeskirchenamt hat aufgrund von Arti-
kel 105 Absatz 2 Nummer 3 der Verfassung die fol-
gende Verwaltungsvorschrift erlassen:

1. Antrag auf Beauftragung
1.1 Der Antrag der Kirchengemeinde auf Beauf-

tragung einer Prädikantin bzw. eines Prädi-
kanten nach § 4 Absatz 1 des Prädikanten-
gesetzes vom 11. Dezember 2013 (KABl.
2014 S. 106) in der jeweils geltenden Fas-
sung erfolgt durch einen Beschluss des Kir-
chengemeinderats.

1.2 Die Kirchengemeinde fügt dem Antrag fol-
gende Unterlagen bei:

a. den Lebenslauf der bzw. des Vorgeschlage-
nen mit Lichtbild,

b. einen Nachweis über den erfolgreichen Ab-
schluss einer Ausbildung nach § 2 des Prä-
dikantengesetzes,

c. eine Bescheinigung über Taufe, Konfirma-
tion und gegebenenfalls kirchliche Trauung
oder Segnung,

d. eine schriftliche Erklärung der bzw. des Vor-
geschlagenen, dass sie bzw. er bereit ist, sich
beauftragen zu lassen (formlos mit Datum
und Unterschrift),

e. ein erweitertes Führungszeugnis, dessen
Ausstellungsdatum am Tag der Antragstel-
lung höchstens vier Wochen zurückliegt.
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1.3 1Der Antrag wird der zuständigen Pröpstin
bzw. dem zuständigen Propst mit der Bitte
um Erteilung des Einvernehmens übersandt.
2Das pröpstliche Einvernehmen wird durch
Unterschrift und Beidrückung des Kirchen-
siegels auf dem Antrag vermerkt. 3Die zu-
ständige Pröpstin bzw. der zuständige Propst
übersendet den Antrag nach Erteilung des
Einvernehmens über das Landeskirchenamt
an den Ausschuss für den Dienst der Prädi-
kantinnen und Prädikanten.

1.4 1Der Antrag der Kirchengemeinde wird
durch den Ausschuss geprüft. 2Wenn alle
Voraus-setzungen nach § 4 Absatz 2 Prädi-
kantengesetz erfüllt sind, spricht der Aus-
schuss gegenüber der zuständigen Bischöfin
bzw. dem zuständigen Bischof eine Emp-
fehlung aus.

2. Dienstkleidung
1Die liturgische Kleidung für Prädikantinnen
und Prädikanten nach § 8 Absatz 5 des Prä-
dikantengesetzes ist der „Allgemeine Talar
für Prädikantinnen bzw. Prädikanten“. 2Er
ist schwarz, mit wenigen gelegten Falten und
einem V-Ausschnitt mit schwarzem Schal-
kragen. 3Die Kirchengemeinde, die den An-
trag auf Beauftragung einer Prädikantin
bzw. eines Prädikanten stellt, entscheidet da-
rüber, in welcher Höhe sie die Kosten für die
Erstanschaffung eines Talars übernimmt.
4Von der Prädikantin bzw. dem Prädikanten
kann ein Eigenbeitrag verlangt werden. 5Das
Nähere regelt eine Dienstvereinbarung.

3. Fortbildungen
1Die Prädikantin bzw. der Prädikant nimmt
mindestens alle zwei Jahre an einer für ihren
bzw. seinen Dienst notwendigen und durch
den Prädikantenausschuss anerkannten Fort-
bildung (§ 3 Absatz 2 Nummer 4 Prädikan-
tengesetz) teil. 2Die Kirchengemeinde, mit
der eine Dienstvereinbarung besteht, ent-
scheidet über den Antrag auf Fortbildung
und darüber, in welcher Höhe sie die Kosten
für die Fortbildung übernimmt. 3Von der
Prädikantin bzw. dem Prädikanten kann ein
Eigenbeitrag verlangt werden. 4Das Nähere
regelt eine Dienstvereinbarung.

4. Muster für die Erteilung eines Dienstauf-
trags
Für die Erteilung des Dienstauftrags nach
§ 6 Absatz 1 des Prädikantengesetzes ist das
Muster zur Erteilung eines Dienstauftrags in
der Anlage 1 zu dieser Verwaltungsvor-
schrift zu verwenden.

5. Muster einer Dienstvereinbarung und ih-
rer Genehmigung
Für den Abschluss einer Dienstvereinbarung
nach § 7 des Prädikantengesetzes ist das
Muster einer Dienstvereinbarung in der An-

lage 2 zu dieser Verwaltungsvorschrift zu
verwenden.

6. Inkrafttreten, Außerkrafttreten
6.1 Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag

nach ihrer Bekanntmachung im Kirchlichen
Amtsblatt in Kraft.

6.2 Gleichzeitig tritt die Prädikantenverwal-
tungsvorschrift vom 4. März 2014 (KABl.
S. 179) außer Kraft.

Kiel, 3. Juli 2018
Landeskirchenamt

P r o f .  D r .  P e t e r  U n r u h
Präsident

Az.: G:LKND: 20.1 – T Em/R Hu

*

Anlage 1 zu Nummer 4 PrädVwV
Briefkopf Pröpstin/Propst

DIENSTAUFTRAG
Der Prädikantin/dem Prädikanten
………………………………………………
(Vorname, Name, Anschrift, Geburtsdatum)
wird gemäß § 6 Prädikantengesetz
der Auftrag zur Feier des Gottesdienstes mit Wortver-
kündigung in der Propstei (sofern diese zugewiesen
ist) bzw. im Kirchenkreis
…………………………………………………………
mit Wirkung vom …………………..…. erteilt.
Dieser Dienstauftrag ist bis zum ……………...... be-
fristet.
Der Dienstauftrag kann auf Antrag der Kirchenge-
meinde, mit der eine genehmigte Dienstvereinbarung
besteht, verlängert werden, wenn ein regelmäßiger
Dienst und die Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen
nachgewiesen werden.
Ein aktuelles, erweitertes Führungszeugnis hat vorge-
legen.
………………………………..
Ort und Datum
…………………………………
Pröpstin/Propst (Kirchensiegel)

*

Anlage 2 zu Nummer 5 PrädVwV
Dienstvereinbarung

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde
……………………………………..…………
..………………………………………………
(Name und Adresse)
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und
………………………………………………
………………………………………………
(Name der Prädikantin bzw. des Prädikanten, Adres-
se)
vereinbaren nach § 7 des Prädikantengesetzes für den
Dienst der Prädikantin bzw. des Prädikanten auf der
Grundlage des Dienstauftrages folgendes:
1. Die Prädikantin bzw. der Prädikant wird in der

Kirchengemeinde in folgendem Dienstbereich tä-
tig werden:
………………………………………
Kirchengemeinde und gegebenenfalls der kon-
krete Dienstbereich auf dem Gebiet der Kirchen-
gemeinde (z. B. Seniorenheim XY, Kita XY
usw.)

2. Die Prädikantin bzw. der Prädikant übernimmt
selbstverantwortlich Gottesdienste in folgendem
Umfang:
………………………………………
………………………………………
(Zeitraum – bis zu fünf Jahren – und konkrete
Anzahl der Gottesdienste pro Jahr; gegebenen-
falls Verlängerung des Dienstauftrages beantra-
gen)
- die Prädikantin bzw. der Prädikant über-

nimmt Gottesdienste auch mit Feier des Hei-
ligen Abendmahls

- die Prädikantin bzw. der Prädikant vollzieht
Taufen

- die Prädikantin bzw. der Prädikant vollzieht
folgende weitere Amtshandlungen
- Konfirmationen
- Trauungen/Segnungen
- Trauergottesdienst

- [Die kursiven Zeilen sind ausschließlich nach
Nachweis entsprechender Fortbildungen im
jeweils genehmigten Umfang einzufügen, an-
sonsten sind sie zu löschen!]

3. Ansprechpartnerin bzw. Ansprechpartner in der
Kirchengemeinde ist Pastorin bzw. Pastor
………………………………………

4. Die Prädikantin bzw. der Prädikant nimmt an dem
folgenden für sie zuständigen Prädikantenkon-
vent teil:
………………………………………

5. Die Aufsicht über Lehre und Dienst liegt bei der
Pröpstin bzw. dem Propst
………………………………………
Die Prädikantin bzw. der Prädikant ist bereit, sich
visitieren zu lassen.

6. Die Beteiligten vereinbaren eine partnerschaftli-
che Zusammenarbeit. Dazu gehört insbesondere:

Die Prädikantin bzw. der Prädikant wird recht-
zeitig und kooperativ in die Gottesdienstplanung
einbezogen. Dafür wird gemeinsam halbjährlich
bzw. jährlich ein verbindlicher Gottesdienstplan
erstellt. Gemeinsam ist dafür Sorge zu tragen,
dass die für die Gottesdienstgestaltung nötigen
Absprachen rechtzeitig und umfassend erfolgen:
z. B. Mitwirkende, Liedauswahl, liturgische Be-
sonderheiten, Abkündigungen.

7. Die Prädikantin bzw. der Prädikant wird zu
Dienstbesprechungen der Pastorin bzw. des Pas-
tors und zu Sitzungen des Kirchengemeinderates
nach Maßgabe des Artikels 32 Absatz 3 der Ver-
fassung sowie seiner Ausschüsse hinzugezogen,
wenn es um Themen ihres bzw. seines Dienstes
geht. Davon unabhängig wird sie bzw. er über alle
ihren bzw. seinen Tätigkeitsbereich betreffenden
Fragen umfassend und zeitnah informiert.

8. Über alles, was ihr bzw. ihm in Ausübung des
Prädikantendienstes vertraulich mitgeteilt wird,
bewahrt die Prädikantin bzw. der Prädikant nach
§ 8 Absatz 3 des Prädikantengesetzes Stillschwei-
gen.

9. Die Prädikantin bzw. der Prädikant nimmt min-
destens alle zwei Jahre an einer für ihren bzw.
seinen Dienst notwendigen und durch den Prädi-
kantenausschuss anerkannten Fortbildung
(§ 3 Absatz 2 Nummer 4 Prädikantengesetz) teil.
Der Antrag auf Fortbildung ist dem Kirchenge-
meinderat vorzulegen. Der Kirchengemeinderat
entscheidet über den Antrag auf Fortbildung und
darüber, in welcher Höhe die Kirchengemeinde
die Kosten für die Fortbildung übernimmt. Von
der Prädikantin bzw. dem Prädikanten kann ein
Eigenbeitrag verlangt werden.

10. Auslagen, die im Zusammenhang des Dienstes
entstehen, werden auf Antrag erstattet. Dienst-
fahrten sind zur Genehmigung dem Kirchenge-
meinderat vor Antritt vorzulegen. Die Erstattung
von Reisekosten richtet sich nach den jeweils gel-
tenden Vorschriften über die Vergütung von Rei-
sekosten. Die Kirchengemeinde übernimmt zu
.……Prozent die Kosten für die Erstanschaffung
eines Talars.

11. Der Prädikantin bzw. dem Prädikanten wird Zu-
gang zu Räumen und Materialien, die für den
Dienst nötig sind, ermöglicht.

12. In Konfliktfällen zwischen der Prädikantin bzw.
dem Prädikanten und der Kirchengemeinde su-
chen beide Parteien mit allen Möglichkeiten nach
einer einvernehmlichen Lösung und sind dafür
bereit, sich beraten zu lassen.

13. Beim erstmaligen Abschluss dieser Vereinbarung
findet spätestens nach zwei Jahren ein Gespräch
zwischen Prädikantin bzw. Prädikant und dem
Kirchengemeinderat statt, um die Regelungen der
Vereinbarung zu überprüfen. Änderungen wer-
den gegebenenfalls in einer neuen Dienstverein-
barung oder in einer Ergänzung der Dienstver-
einbarung schriftlich festgehalten.
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14. Diese Dienstvereinbarung kann von der Kirchen-
gemeinde oder der Prädikantin bzw. dem Prädi-
kanten mit Frist von einem Monat gekündigt wer-
den. Die zuständige Pröpstin bzw. der zuständige
Propst ist darüber zu informieren.

Diese Vereinbarung wird mit Genehmigung durch die
zuständige Pröpstin bzw. den zuständigen Propst
wirksam.
………………………….……, ………..
Ort und Datum
…………………………………
(Prädikantin/Prädikant)
Ev.-Luth. Kirchengemeinde
…………………………………
……………………………………
(Vorsitzendes Mitglied des Kirchengemeinderates)
(Weiteres Mitglied des Kirchengemeinderates)
(Kirchensiegel)

Genehmigung der Dienstvereinbarung
Die vorstehende Dienstvereinbarung zwischen
der Ev.-Luth. Kirchengemeinde
…………………………………………
und
der Prädikantin bzw. dem Prädikanten
Frau/Herrn
…………………………………………
wird hiermit nach § 7 Absatz 3 Prädikantengesetz ge-
nehmigt.
………………………………
Ort und Datum
………………………………………
(Propst/Pröpstin) (Kirchensiegel)

II. Bekanntmachungen

Satzung
der rechtlich unselbstständigen Stiftung zur
Altersversorgung der Pastorinnen, Pastoren,

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten
in der Evangelisch-Lutherischen Kirche

in Norddeutschland
(Altersversorgungsstiftungssatzung –

AVersStiftSatz)
Vom 4. Juli 2018

Aufgrund von § 10 des Altersversorgungsstiftungsge-
setzes vom 14. Oktober 2016 (KABl. S. 409) verord-
net die Erste Kirchenleitung:

§ 1
Name, Rechtsform, Sitz der Stiftung

(1)  Die Stiftung führt den Namen „Stiftung zur Al-
tersversorgung der Pastorinnen, Pastoren, Kirchen-
beamtinnen und Kirchenbeamten in der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Stiftung Al-
tersversorgung)“.
(2)  Die Stiftung Altersversorgung ist eine rechtlich
unselbstständige Stiftung der Landeskirche.
(3)  Sitz der Stiftung Altersversorgung ist Kiel.

§ 2
Stiftungszweck

(1)  Die Stiftung Altersversorgung hat den Zweck, ei-
ne mindestens 60-prozentige Absicherung der durch
die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutsch-
land (Nordkirche) aufzubringenden Versorgungsleis-
tungen einschließlich der Beihilfen für die vor dem

1. Januar 2006 erstmals in ein öffentlich-rechtliches
Pfarrdienstverhältnis eingetretenen Pastorinnen, Pas-
toren sowie in ein öffentlich-rechtliches Dienstver-
hältnis eingetretenen Kirchenbeamtinnen und Kir-
chenbeamten und Vikarinnen und Vikare sowie deren
Hinterbliebenen (Versorgungsberechtigte) der Nord-
kirche sicherzustellen.
(2)  Für die nach dem 31. Dezember 2005 erstmals
übernommenen Versorgungsberechtigten hat die Stif-
tung Altersversorgung den Zweck, eine 100-prozen-
tige Absicherung der durch die Nordkirche aufzubrin-
genden Versorgungsleistungen einschließlich der Bei-
hilfen sicherzustellen.
(3)  Zur Erfüllung des Stiftungszwecks gemäß Ab-
satz 2 ist in der Stiftung getrennt vom sonstigen Stif-
tungsvermögen ein Versorgungssicherungs-Fonds
eingerichtet.
(4) 1Die Stiftung Altersversorgung verfolgt aus-
schließlich und unmittelbar kirchliche Zwecke im Sin-
ne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der
Abgabenordnung. 2Die Stiftung Altersversorgung ist
selbstlos tätig. 3Sie verfolgt nicht in erster Linie ei-
genwirtschaftliche Zwecke.
(5) 1Mittel der Stiftung Altersversorgung dürfen nur
für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.
2Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mit-
teln der Stiftung Altersversorgung.
(6)  Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem
Zweck der Stiftung Altersversorgung fremd sind, oder
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durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begüns-
tigt werden.

§ 3
Versicherungsmathematisches Gutachten

(1)  Mindestens alle drei Jahre ist durch ein versiche-
rungsmathematisches Gutachten die Höhe des
Deckungsgrads der Absicherung der Versorgung ge-
mäß § 2 Absatz 1 und 2 zu einem Bewertungsstichtag
festzustellen.
(2) 1Das Gutachten wird durch die Kirchenleitung in
Auftrag gegeben. 2Die Bedingungen für die Erstellung
des Gutachtens werden im Einvernehmen mit dem
Stiftungsvorstand und der Stiftungsaufsicht festge-
legt.
(3)  Die Kosten für das versicherungsmathematische
Gutachten trägt die Stiftung Altersversorgung.

§ 4
Stiftungsvermögen

(1)  Bei dem Stiftungsvermögen handelt es sich um ein
Sondervermögen der Nordkirche gemäß § 7 des Haus-
haltsführungsgesetzes vom 28. November 2013
(KABl. S. 474).
(2) 1Die Stiftung Altersversorgung sammelt die erfor-
derlichen Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben an.
2Hierzu gehören insbesondere:
1. Erträge des Stiftungsvermögens, soweit sie nicht

ausgeschüttet werden,
2. Zuwendungen der Landeskirche oder Dritter,
3. Versorgungsbeiträge für beurlaubte Pastorinnen,

Pastoren, Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte,
Pastorinnen und Pastoren im Religionsunterricht,

4. Zuführungen von Mitteln gemäß § 8 des Kirchen-
besoldungsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 3. November 2017 (KABl. S. 506),

5. Versorgungsbeiträge gemäß Teil 5 Abschnitt 1 § 4
des Einführungsgesetzes vom 7. Januar 2012
(KABl. S. 30, 127, 234), das zuletzt durch Kir-
chengesetz vom 15. Dezember 2017 (KABl.
S. 553) geändert worden ist, in der jeweils gelten-
den Fassung und

6. Leistungen aus Rückdeckungsversicherungsver-
trägen gemäß § 5 Absatz 1.

§ 5
Rückdeckungsversicherungen

(1)  Die Kirchenleitung legt auf Vorschlag des Stif-
tungsvorstands im Einvernehmen mit dem Finanzaus-
schuss der Landessynode fest, ob und in welchem
Umfang Rückdeckungsversicherungsverträge abge-
schlossen werden sollen und ob die Höhe der Versi-
cherungssummen der bestehenden Verträge verändert
werden soll.
(2) 1Die Beiträge für die Rückdeckungsversicherungs-
verträge, die der Erfüllung des Stiftungszwecks gemäß
§ 2 Absatz 1 dienen, trägt die Nordkirche. 2Die Erträge

aus den Rückdeckungsversicherungen sind an die Stif-
tung Altersversorgung abzuführen.

§ 6
Stiftungsverwaltung und Vertretung

(1) 1Der Stiftungsvorstand verwaltet die Stiftung Al-
tersversorgung in eigener Verantwortung. 2Er bildet
zur gemeinsamen Verwaltung des Stiftungsvermö-
gens aus seiner Mitte für die Dauer seiner Amtszeit
einen Anlageausschuss.
(2)  Die laufenden Verwaltungsgeschäfte der Stiftung
Altersversorgung werden von dem Geschäftsführen-
den Vorstandsmitglied geführt.
(3) 1Für die laufenden Verwaltungsgeschäfte ist das
Geschäftsführende Vorstandsmitglied einzelvertre-
tungsberechtigt. 2Im Übrigen wird die Stiftung Alters-
versorgung gerichtlich und außergerichtlich durch das
Landeskirchenamt vertreten.
(4) 1Der Stiftungsvorstand erlässt gemäß § 8 Satz 2
Nummer 2 eine Geschäftsordnung, die insbesondere
die Aufgaben des Geschäftsführenden Vorstandsmit-
glieds festlegt und das Verhältnis zwischen Stiftungs-
vorstand und Anlageausschuss sowie die Aufgaben
der Mitglieder des Anlageausschusses beschreibt.
2Die Geschäftsordnung bedarf der Zustimmung der
Stiftungsaufsicht.

§ 7
Stiftungsvorstand

(1) 1Der Stiftungsvorstand besteht aus sieben Mitglie-
dern. 2Ihm gehören an:
1. sechs von der Kirchenleitung berufene Mitglieder,

darunter ein Mitglied des Vorstands der Evangeli-
schen Bank eG und

2. eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des Lan-
deskirchenamts, die bzw. der vom Kollegium des
Landeskirchenamts benannt wird und das nicht die
bzw. der zur Unterstützung des Geschäftsführen-
den Vorstandsmitglieds bestimmte Mitarbeitende
nach § 9 Absatz 3 ist.

(2)  Die Mitglieder müssen über die notwendigen Er-
fahrungen zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben verfü-
gen und Mitglieder der Nordkirche sein.
(3) 1Die Amtszeit der Mitglieder des Stiftungsvor-
stands beträgt sechs Jahre. 2Eine erneute Berufung
bzw. Benennung ist zulässig.
(4)  Die Amtszeit der Mitglieder des Stiftungsvor-
stands endet vorzeitig durch:
1. erklärten Verzicht auf die Mitgliedschaft im Stif-

tungsvorstand,
2. Fortfall der Voraussetzungen für die Berufung

bzw. Benennung oder
3. Abberufung durch die Kirchenleitung bzw. das

Kollegium aus wichtigem Grund; das betroffene
Mitglied ist zuvor zu hören; es ist von der Stimm-
abgabe ausgeschlossen.
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(5) 1Der Stiftungsvorstand wählt mit der Mehrheit sei-
ner Mitglieder aus seiner Mitte ein vorsitzendes sowie
ein stellvertretendes vorsitzendes Mitglied. 2Das Ge-
schäftsführende Vorstandsmitglied ist nicht wählbar.
(6) 1Die Mitglieder des Stiftungsvorstands, die nicht
in einem Beschäftigungsverhältnis zur Nordkirche
stehen, erhalten auf Antrag eine Entschädigung pro
Sitzung. 2Die Höhe der Entschädigung beschließt das
Landeskirchenamt. 3Die Mitglieder des Stiftungsvor-
stands haben Anspruch auf Reisekostenvergütung
nach Maßgabe der Reisekostenverordnung vom
26. August 2008 (GVOBl. S. 263) in der jeweils gel-
tenden Fassung.
(7)  Die Mitglieder des Stiftungsvorstands haben über
vertrauliche Angelegenheiten Stillschweigen zu be-
wahren.

§ 8
Aufgaben des Stiftungsvorstands

1Der Stiftungsvorstand ist zur wertbeständigen, siche-
ren, nachhaltigen und Ertrag bringenden Anlage des
Stiftungsvermögens verpflichtet. 2Er hat insbesondere
1. einen Haushalt aufzustellen,
2. eine Geschäftsordnung zu erlassen,
3. Anlagegrundsätze gemäß § 13 zu erlassen,
4. die Rückdeckungsversicherungsverträge im Auf-

trag der Kirchenleitung und im Rahmen der Be-
schlüsse der Kirchenleitung abzuschließen und die
bestehenden Rückdeckungsversicherungsverträge
zu verwalten,

5. der Stiftungsaufsicht Vorschläge zur Bestellung
einer Wirtschaftsprüferin bzw. eines Wirtschafts-
prüfers oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
zu machen,

6. für ein ordnungsgemäßes und zweckdienliches
Rechnungswesen zu sorgen.

7. In den ersten vier Monaten des Geschäftsjahrs sol-
len für das vergangene Geschäftsjahr der Jahres-
abschluss und der Lagebericht aufgestellt werden.
Nach Abschluss der Prüfung sind der Jahresab-
schluss und der Lagebericht der Stiftungsaufsicht
vorzulegen.

§ 9
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied

(1) 1Die Kirchenleitung beruft ein Mitglied des Stif-
tungsvorstands als Geschäftsführendes Vorstandsmit-
glied. 2Wiederberufung ist zulässig. 3Es soll über die
für die Verwaltung der Stiftung Altersversorgung not-
wendigen Erfahrungen verfügen. 4Es darf nicht Mit-
arbeiterin bzw. Mitarbeiter des Landeskirchenamts
sein.
(2) 1Das Geschäftsführende Vorstandsmitglied erhält
für seine Tätigkeit eine Entschädigung. 2Die Höhe der
Entschädigung beschließt das Landeskirchenamt.
(3) 1Das Landeskirchenamt stellt im Benehmen mit
dem Geschäftsführenden Vorstandsmitglied zu seiner
Unterstützung eine Mitarbeiterin bzw. einen Mitar-

beiter. 2Die Personalkosten fallen der Stiftung zur
Last.
(4)  Das Geschäftsführende Vorstandsmitglied kann
durch Beschluss der Kirchenleitung von dem Verbot
der Mehrfachvertretung des § 181 Bürgerliches Ge-
setzbuch befreit werden.

§ 10
Aufgaben des Geschäftsführenden

Vorstandsmitglieds
(1)  Das Geschäftsführende Vorstandsmitglied hat fol-
gende Aufgaben:
1. Verantwortung für die Führung der laufenden Ver-

waltungsgeschäfte der Stiftung Altersversorgung,
2. Kauf und Verkauf von Wertpapier im Rahmen der

geltenden Anlagegrundsätze.
(2)  Die Geschäftsführung erfolgt am Sitz der Stiftung
Altersversorgung.

§ 11
Zusammensetzung des Anlageausschusses

(1) 1Der Anlageausschuss besteht aus drei Mitglie-
dern. 2Ihm gehören an:
1. das Geschäftsführende Vorstandsmitglied und
2. zwei Mitglieder des Stiftungsvorstands, die dieser

aus seiner Mitte beruft.

3Der Stiftungsvorstand kann darüber hinaus bis zu
zwei weitere, ihm nicht angehörende sachkundige Per-
sonen mit beratender Stimme in den Anlageausschuss
berufen, die die Voraussetzungen nach § 7 Absatz 2
erfüllen.
(2) 1Die Mitglieder des Anlageausschusses, die nicht
in einem Beschäftigungsverhältnis zur Nordkirche
stehen, erhalten auf Antrag eine Entschädigung pro
Sitzung. 2Die Höhe der Entschädigung beschließt das
Landeskirchenamt. 3Die Mitglieder des Anlageaus-
schusses haben Anspruch auf Reisekostenvergütung
nach Maßgabe der Reisekostenverordnung.
(3)  § 7 Absatz 7 gilt entsprechend.

§ 12
Aufgaben des Anlageausschusses

Der Anlageausschuss hat insbesondere folgende Auf-
gaben:
1. die Aufstellung von Anlagegrundsätzen gemäß

§ 13,
2. die Steuerung und Überwachung der Wertpapier-

Sondervermögen und
3. die Beratung des Stiftungsvorstands und des Ge-

schäftsführenden Vorstandsmitglieds in grund-
sätzlichen Fragen der Kapitalanlagen.

§ 13
Anlagegrundsätze

1Die Anlagegrundsätze müssen den allgemeinen Re-
geln für Geldanlagen vergleichbarer Einrichtungen
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mit dem Zweck, Altersversorgung sicherzustellen,
entsprechen. 2Insbesondere sind die Grundsätze der
Streuung und der angemessenen Mischung von Anla-
gen zu beachten. 3Die Anlage der Mittel ist nach wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten unter Berücksichtigung
der Risiken vorzunehmen; die Auswirkungen auf Um-
welt, Mitwelt und Nachwelt sind zu beachten.

§ 14
Zusammensetzung der Stiftungsaufsicht

(1) 1Die Aufsicht über die Stiftung Altersversorgung
wird durch die Stiftungsaufsicht wahrgenommen. 2Die
Stiftungsaufsicht besteht aus drei Mitgliedern. 3Ihr ge-
hören an:
1. zwei von der Kirchenleitung berufene Mitglieder,

davon eines aus ihrer Mitte,
2. ein auf Vorschlag des Finanzausschusses der Lan-

dessynode von der Kirchenleitung berufenes Mit-
glied des Finanzausschusses.

(2)  Die Stiftungsaufsicht wird zur Wahrnehmung ih-
rer Aufgaben durch das zuständige hauptamtliche Mit-
glied des Kollegiums des Landeskirchenamts unter-
stützt.
(3)  Die Amtszeit der Mitglieder der Stiftungsaufsicht
endet vorzeitig durch
1. erklärten Verzicht auf die Mitgliedschaft in der

Stiftungsaufsicht,
2. Fortfall der Voraussetzungen für die Berufung

oder
3. Abberufung durch die Kirchenleitung aus wichti-

gem Grund; das betroffene Mitglied ist zuvor zu
hören; es ist von der Stimmabgabe ausgeschlossen.

(4) 1Die Stiftungsaufsicht wählt mit der Mehrheit ihrer
Mitglieder aus ihrer Mitte ein vorsitzendes sowie ein
stellvertretendes vorsitzendes Mitglied. 2Die Stif-
tungsaufsicht soll sich für ihre Sitzungen eine Ge-
schäftsordnung geben.
(5)  Die Mitglieder der Stiftungsaufsicht haben An-
spruch auf Reisekostenvergütung nach Maßgabe der
Reisekostenverordnung.
(6)  § 7 Absatz 7 gilt entsprechend.

§ 15
Aufgaben der Stiftungsaufsicht

(1)  Die Stiftungsaufsicht hat insbesondere folgende
Aufgaben:
1. Genehmigung und Überwachung der Einhaltung

der Anlagegrundsätze,
2. Beschlussfassung über den Jahresabschluss und
3. Beschlussfassung über die Vorlage an den Rech-

nungsprüfungsausschuss der Landessynode zur
Prüfung des Jahresabschlusses.

(2)  Die Stiftungsaufsicht kann sich darüber hinaus je-
derzeit über die Angelegenheiten der Stiftung Alters-
versorgung unterrichten, an Ort und Stelle prüfen,

schriftliche Berichte anfordern sowie Beschlüsse und
Niederschriften einsehen.
(3) 1Werden die in den Anlagegrundsätzen festgeleg-
ten Obergrenzen für Anlagen überschritten, hat die
Stiftungsaufsicht weitere Anlagen in dieser Form zu
untersagen. 2Sie kann verlangen, dass die Anlage-
grundsätze einer geänderten Entwicklung angepasst
werden. 3Sie kann Beschlüsse und Maßnahmen der
Stiftungsgremien, die das Recht verletzen, beanstan-
den und kann verlangen, dass derartige Beschlüsse
nicht vollzogen oder, soweit rechtlich möglich, bereits
ausgeführte Maßnahmen rückgängig gemacht wer-
den.

§ 16
Einberufung, Beschlussfähigkeit,

Beschlussfassung
(1) 1Die Sitzungen der Gremien der Stiftung Alters-
versorgung finden nach Bedarf statt, die des Stiftungs-
vorstands mindestens vierteljährlich. 2Auf Wunsch
des Geschäftsführenden Vorstandsmitglieds oder
zweier Mitglieder des Stiftungsvorstands muss unver-
züglich eine Sitzung einberufen werden. 3Die Stif-
tungsaufsicht kann den Stiftungsvorstand jederzeit zu
einer außerordentlichen Sitzung einberufen.
(2) 1Der Stiftungsvorstand wird vom Geschäftsfüh-
renden Vorstandsmitglied, bei dessen Verhinderung
vom vorsitzenden Mitglied, eingeladen. 2Die Stif-
tungsaufsicht wird vom vorsitzenden Mitglied, bei
dessen Verhinderung vom stellvertretend vorsitzen-
den Mitglied eingeladen. 3Die Einladung erfolgt
schriftlich unter Bezeichnung der einzelnen Punkte
der Tagesordnung. 4Die Ladungsfrist beträgt mindes-
tens zwei Wochen.
(3) 1Die Gremien der Stiftung sind beschlussfähig,
wenn mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend
ist. 2Sie entscheiden mit der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen.
(4) 1Ist in einer Angelegenheit ein Beschluss eines
Gremiums erforderlich, jedoch wegen Eilbedürftig-
keit in einer förmlichen Sitzung nicht herbeiführbar,
ist ausnahmsweise eine schriftliche Beschlussfassung
zulässig. 2Hierfür ist die Zustimmung aller Mitglieder
zur schriftlichen Beschlussfassung erforderlich und
eine einfache Mehrheit in der Sache. 3Nach erfolgter
Beschlussfassung ist der Beschluss allen Mitgliedern
des Gremiums unverzüglich zur Kenntnis zu bringen.
(5) 1Über die in den Sitzungen der Gremien der Stif-
tung gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift zu
fertigen. 2Sie ist bei Niederschriften des Stiftungs-
vorstands vom Geschäftsführenden Vorstandsmit-
glied und der Schriftführung, bei Sitzungen der Stif-
tungsaufsicht vom sitzungsleitenden Mitglied und der
Schriftführung zu unterschreiben. 3Die Beschlüsse
sind allen Mitgliedern des Gremiums zur Kenntnis zu
bringen.
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§ 17
Rechnungswesen, Jahresabschluss

(1)  Das Rechnungswesen der Stiftung Altersversor-
gung richtet sich nach dem Haushaltsführungsgesetz
sowie der Rechtsverordnung über die Haushaltsfüh-
rung nach den Grundsätzen des kaufmännischen
Rechnungswesens vom 11. Dezember 2013 (KABl.
2014 S. 32), die durch Rechtsverordnung vom 8. De-
zember 2015 (KABl. 2016, S. 9, 80) geändert worden
ist, in der jeweils geltenden Fassung.
(2)  Der Jahresabschluss gemäß § 74 der Rechtsver-
ordnung über die Haushaltsführung nach den Grund-
sätzen des kaufmännischen Rechnungswesens ist in
Anlehnung an die allgemeinen Vorschriften über den
Jahresabschluss der Kapitalgesellschaften und unter
Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buch-
führung zu erstellen und um einen Lagebericht gemäß
§ 289 Handelsgesetzbuch in der jeweils geltenden
Fassung zu ergänzen.
(3) 1Der Jahresabschluss ist unbeschadet der Rechte
des Rechnungsprüfungsausschusses der Landessyno-
de durch eine Wirtschaftsprüferin bzw. einen Wirt-
schaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft zu prüfen. 2Die Stiftungsaufsicht erteilt den
Prüfungsauftrag im Einvernehmen mit dem Rech-
nungsprüfungsausschuss; hierbei kann ein Auftrag zur
Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsfüh-
rung und der wirtschaftlichen Verhältnisse, der Ent-
wicklung der Vermögens- und Ertragslage in entspre-
chender Anwendung von § 53 des Haushaltsgrundsät-
zegesetzes vom 19. August 1969 (BGBl. I S. 1273),
das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 14. Au-
gust 2017 (BGBl. I S. 3122) geändert worden ist, in
der jeweils geltenden Fassung erteilt werden. 3Die
Kosten für die Prüfung trägt die Stiftung Altersver-
sorgung.
(4)  Der Jahresabschluss ist durch Beschluss der Stif-
tungsaufsicht festzustellen.

§ 18
Bekanntmachung, Satzungsänderungen

(1)  Diese Satzung sowie Änderungen dieser Satzung
sind im Kirchlichen Amtsblatt der Evangelisch-Lu-
therischen Kirche in Norddeutschland bekannt zu ma-
chen.
(2)  1Satzungsänderungen beschließt die Kirchenlei-
tung. 2Stiftungsvorstand und Stiftungsaufsicht sind
vor Satzungsänderungen zu hören und können Vor-
schläge zur Änderung der Satzung an die Kirchenlei-
tung richten.

§ 19
Vermögensanfall

Bei Aufhebung der Stiftung Altersversorgung gemäß
§ 11 des Altersversorgungsstiftungsgesetzes oder bei
Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermö-
gen der Stiftung Altersversorgung an die Nordkirche,
die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnüt-

zige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden
hat.

§ 20
Übergangsregelung

Die bei Inkrafttreten dieser Satzung bestehenden Mit-
glieder der Stiftungsgremien erhalten bis zum Ablauf
ihres Berufungszeitraums eine Entschädigung ent-
sprechend § 7 Absatz 6.

§ 21
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

1Die Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung im
Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die
Satzung der nicht rechtsfähigen „Stiftung zur Alters-
versorgung der Pastoren, Pastorinnen, Kirchenbeam-
ten und Kirchenbeamtinnen in der Nordelbischen
Evangelisch-Lutherischen Kirche“ vom 12. Dezem-
ber 1995 (GVOBl. 1996 S. 4), die zuletzt durch Sat-
zung vom 2. November 2005 (GVOBl. S. 219) geän-
dert worden ist, außer Kraft.

Schwerin, 4. Juli 2018
Der Vorsitzende

der Ersten Kirchenleitung
G e r h a r d  U l r i c h

Landesbischof
Az.: G:LKND: 87:2 – F Pom, SAV

Verwendung eines Kirchengemeindesiegels
für eine örtliche Kirche

Die Kirchenkreisverwaltung des Ev.-Luth. Kirchen-
kreises Mecklenburg hat am 7. Juni 2018 folgenden
Beschluss des Kirchengemeinderates der Ev.-Luth.
Kirchengemeinde Rambow genehmigt:
Für die örtliche Kirche

Ev.-Luth. Kirche Rambow
wird ab dem Tag der Bekanntmachung im Kirchlichen
Amtsblatt das Kirchensiegel der

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Rambow
geführt.

Kiel, 13. Juni 2018
Landeskirchenamt

K i e b a c k
Az.: 10 Rambow – R Ki

324   Kirchliches Amtsblatt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland Nr. 8/2018



Einführung von neuen Kirchensiegeln
Die Einführung des nachstehend abgedruckten Kir-
chensiegels der

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Bokhorst
ist durch das Kirchliche Verwaltungszentrum des Ev.-
Luth. Kirchenkreises Altholstein genehmigt worden.

Kiel, 12. Juli 2018
Landeskirchenamt

K i e b a c k
Az.: 10.9 Bokhorst – R Ki

*

Die Einführung des nachstehend abgedruckten Kir-
chensiegels der

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Eddelak
ist durch das Kirchliche Verwaltungszentrum des Ev.-
Luth. Kirchenkreises Dithmarschen genehmigt wor-
den.

Kiel, 14. Juni 2018
Landeskirchenamt

K i e b a c k
Az.: 10.9 Eddelak – R Ki

*

Die Einführung des nachstehend abgedruckten Kir-
chensiegels der

Ev.-luth. Thomas-Kirchengemeinde
in Hamburg-Hausbruch

ist durch das Kirchliche Verwaltungszentrum des Ev.-
Luth. Kirchenkreises Hamburg-Ost genehmigt wor-
den.

Kiel, 27. Juni 2018
Landeskirchenamt

K i e b a c k
Az.: 10.9 Thomas Hamburg-Hausbruch – R Ki

*

Die Einführung des nachstehend abgedruckten Kir-
chensiegels der

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Tonndorf
ist durch das Kirchliche Verwaltungszentrum des Ev.-
Luth. Kirchenkreises Hamburg-Ost genehmigt wor-
den.

Kiel, 12. Juli 2018
Landeskirchenamt

K i e b a c k
Az.: 10.9 Tonndorf – R Ki

*
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Die Einführung des nachstehend abgedruckten Kir-
chensiegels der

Kurt Winkelmann Stiftung
ist durch den Kirchenkreisrat des Ev.-Luth. Kirchen-
kreises Mecklenburg genehmigt worden.

Kiel, 12. Juli 2018
Landeskirchenamt

B e l i t z
Az.: NK 9155 – R Be

Anordnung über die Aufhebung der
Evangelisch-Lutherischen

Anstaltskirchengemeinde der Stiftung
„Stift Bethlehem“ in Ludwigslust

Vom 9. Juli 2018
Aufgrund des Beschlusses des Beirats der Evange-
lisch-Lutherischen Anstaltskirchengemeinde der
rechtsfähigen kirchlichen Stiftung „Stift Bethlehem“
vom 8. März 2018 wird im Einvernehmen mit der Kir-
chenleitung gemäß Teil 4 § 10 Absatz 4 in Verbindung
mit § 14 Absatz 6 des Einführungsgesetzes vom 7. Ja-
nuar 2012 (KABl. S. 30, 127, 234), das zuletzt durch
Kirchengesetz vom 15. Dezember 2017 (KABl.
S. 553) geändert worden ist, angeordnet:

§ 1
Die Evangelisch-Lutherische Anstaltskirchengemein-
de der Stiftung „Stift Bethlehem“ wird aufgehoben.

§ 2
Das Gebiet der aufgehobenen Kirchengemeinde wird
Teil der Ev.-Luth. Stadtkirchengemeinde Ludwigs-
lust.

§ 3
Die Ev.-Luth. Stadtkirchengemeinde Ludwigslust
wird Gesamtrechtsnachfolgerin der aufgehobenen
Anstaltskirchengemeinde. Die ehemaligen besonde-
ren Nutzungsrechte sowie die damit verbundenen Ver-
pflichtungen der Evangelisch-Lutherischen Anstalts-
kirchengemeinde der Stiftung „Stift Bethlehem“ an
der im Eigentum der Stiftung „Stift Bethlehem“ ste-
henden Stiftskirche gehen nicht auf die Ev.-Luth.
Stadtkirchengemeinde Ludwigslust über; sie fallen an
die Eigentümerin zurück.

§ 4
Die Zusammensetzung der Kirchenkreissynode des
Ev.-Luth. Kirchenkreises Mecklenburg bleibt unver-
ändert.

§ 5
Die Ordnung für das kirchengemeindliche Leben in
der Stiftskirche vom 25. November 2008 (KABl. 2009
S. 13) wird aufgehoben.

§ 6
Die Anordnung tritt am 1. August 2018 in Kraft.

Kiel, 9. Juli 2018
Landeskirchenamt
S t e i n h ä u s e r

Az.: NK 605.64/27-7 – R Ste

Pfarrstellenänderungen
Die 2. Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchengemeinde
Geesthacht, Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-Ost,
wird mit Wirkung vom 1. August 2018 aufgehoben.
Az.: 20 Geesthacht (2) – P Lad

*
Die 3. Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchengemeinde
Geesthacht, Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-Ost,
wird mit Wirkung vom 1. August 2018 von 50 Prozent
auf 100 Prozent aufgestockt und in 2. Pfarrstelle der
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Geesthacht umbenannt.
Az.: 20 Geesthacht (3) – P Lad

*
Die 4. Pfarrstelle wird mit Wirkung vom 1. Au-
gust 2018 in 3. Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchenge-
meinde Geesthacht, Ev.-Luth. Kirchenkreis Ham-
burg-Ost, umbenannt.
Az.: 20 Geesthacht (4) – P Lad

Pfarrstellenerrichtungen
Die Pfarrstelle der Ev.-Luth. Emmaus-Kirchenge-
meinde Hinschenfelde, Ev.-Luth. Kirchenkreis Ham-
burg-Ost, wird mit Wirkung vom 1. August 2018 zur
gemeinsamen Pfarrstelle (Pfarrsprengel) der Ev.-
Luth. Kirchen im Wandsetal und wird in 1. Pfarrstelle
der Ev.-Luth. Kirchen im Wandsetal umbenannt. Die
Pfarrstelle wird von 75 Prozent auf 100 Prozent auf-
gestockt.
Az.: 20 Emmaus-Hinschenfelde – P Kü (P Ah)/P Lad

*
Die 2. Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kreuz-Kirchenge-
meinde Wandsbek, Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-
Ost, wird mit Wirkung vom 1. August 2018 zur ge-
meinsamen Pfarrstelle (Pfarrsprengel) der Ev.-Luth.
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Kirchen im Wandsetal und wird in 2. Pfarrstelle der
Ev.-Luth. Kirchen im Wandsetal umbenannt.
Az.: 20 Kreuz-Kirchengemeinde Wandsbek (2) –
P Lad

*
Die Pfarrstelle des Ev.-Luth. Kirchenkreises Nord-
friesland für Vertretungsdienste im Bezirk Süd wird
mit Wirkung vom 1. August 2018 errichtet.
Az.: 20 Kkr. Nordfriesland Vertretungsdienste Süd –
P Ha

Pfarrstellenaufhebungen
Die 1. Pfarrstelle der Evangelisch-Lutherischen
Kreuz-Kirchengemeinde Wandsbek, Kirchenkreis
Hamburg-Ost, wird mit Wirkung vom 1. August 2018
aufgehoben.
Az.: 20 Kreuz-Kirchengemeinde Wandsbek (1) – P Kü
(P Ah)/P Lad

Änderung der Bekanntmachung
über die Wahlbeauftragten der Kirchenkreise

der Evangelisch-Lutherischen Kirche
in Norddeutschland

Ausgehend von der Bekanntgabe der Wahlbeauftrag-
ten der Kirchenkreise vom 30. März 2018 (KABl.

S. 186) wird nachstehende Änderung bekannt gege-
ben:

Hamburg-Ost: Daniela M ü l l e r .

Kiel, 28. Juni 2018
Der Wahlbeauftragte der

Ev.-Luth. Kirche in Norddeutschland
D a w i n

Az.: NK 1022/18-3 – R Da

Berichtigung
Die „Anordnung über die Aufhebung der Ev.-Luth.
Kirchengemeinde Neukloster und der Ev.-Luth. Kir-
chengemeinde Groß Tessin sowie die Neubildung der
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Neukloster und Groß
Tessin“ vom 7. Juli 2018 (KABl. S. 287) ist wie folgt
zu berichtigen:
Die Urkunde wurde am 11. Juni 2018 ausgefertigt.

Kiel, 16. Juli 2018
Landeskirchenamt

B e l i t z
Az.: 10 Neukloster und Groß Tessin – R Be

III. Pfarrstellenausschreibungen

Pfarrstellen innerhalb
der Evangelisch-Lutherischen Kirche

in Norddeutschland
Die 1. Pfarrstelle in der Ev.-Luth. Christus-Kirchen-
gemeinde Husum im Ev.-Luth. Kirchenkreis Nord-
friesland ist baldmöglichst mit einer Pastorin oder ei-
nem Pastor im Umfang von 100 Prozent neu zu beset-
zen, da die bisherige Stelleninhaberin in einen anderen
Aufgabenbereich wechselt. Die Besetzung erfolgt
durch die Wahl des Kirchengemeinderates.
Die Kreisstadt Husum mit 23 000 Einwohnern liegt
direkt an der Nordsee, grenzt damit an den National-
park Wattenmeer und ist durch Theodor Storm welt-
weit bekannt. Im Frühjahr lockt die Krokusblüte im
Schlosspark viele Besucher an. Husum bietet im schu-
lischen Bereich alle Bildungsmöglichkeiten und hat
ein ausgesprochen breit gefächertes Kultur- und
Sportangebot – von Museen über die alljährliche Kul-
turnacht, die Sommerkonzerte und ein modernes Kon-
gresszentrum bis hin zu vielen anderen Angeboten. Es
bestehen gute Verkehrsanbindungen zu größeren
Zentren und Urlaubszielen wie Hamburg, Kiel, Flens-
burg, Sylt und Dänemark.

Die Christus-Kirchengemeinde hat ca. 2400 Gemein-
demitglieder. Die Gemeinde verfügt über ein vielseitig
genutztes großes Gemeindehaus.
Wochentags ist die Seniorentagesstätte des Wohn-
heims für Menschen mit Beeinträchtigungen im Ge-
meindehaus zu Gast.
Abends und an Wochenenden steht es für Kinder- und
Jugendarbeit und Jugendgottesdienste zur Verfügung.
Im Souterrain befindet sich der Standort für das Ev.
Kinder- und Jugendbüro des Kirchenkreises Nord-
friesland.
Die Gemeindearbeit wird durch eine Gemeindesekre-
tärin unterstützt (14 Wochenstunden).
Die Stelle der Kirchenmusik ist mit einer C-Organistin
besetzt (Teilzeit), die wir uns mit einer Nachbarge-
meinde teilen. Seit einem Jahr befindet sich diese in
der Ausbildung zur Popular-Kirchenmusikerin.
Die Kirchengemeinde ist Trägerin einer modernen
Kindertagesstätte mit Krippe. Die Einrichtung arbeitet
eigenständig und wird durch eine freigestellte Leitung
geführt.
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Viele Ehrenamtliche engagieren sich in der Gemein-
de: im Altenclub bzw. Seniorenkreis sowie beim Küs-
ter- und Lektorendienst in den Gottesdiensten und im
Helferinnenkreis. Für die Erledigung der hausmeis-
terlichen Tätigkeiten und Reinigung ist gesorgt.
Zurzeit wird in der Gemeinde eine Prädikantin ausge-
bildet (Ausbildungsende September 2019). Die Pas-
toratswohnung befindet sich in einem repräsentativen
Gebäude in guter Lage Husums.
Die Haushaltslage der Kirchengemeinde kann unter
den derzeitigen Rahmenbedingungen in allen Berei-
chen als gut bezeichnet werden. Vor sechs Jahren wur-
de in der Christuskirche eine neue Orgel eingeweiht.
In diesem Zusammenhang erfolgte auch eine umfang-
reiche Renovierung und Neugestaltung der Kirche.
Die vier Husumer Innenstadtgemeinden fusionieren
zum 1. Januar 2019.
Zukünftig wird die Pastorin oder der Pastor in der gro-
ßen Husumer Kirchengemeinde mit vier Kollegen und
Kolleginnen zusammen in einem pastoralen Team
Glauben vermitteln, verkünden, feiern, leben können.
Die Schwerpunkte des dann bestehenden Gemeinde-
bezirks Christuskirche der Husumer Kirchengemein-
de werden Jugendarbeit, Kita-Arbeit und Inklusion
sein.
Wir wünschen uns eine Pastorin oder einen Pastor, die
oder der Lust hat auf
- Konfirmanden- und Jugendarbeit,
- Gottesdienstvorbereitung und -gestaltung,
- Seelsorge
- und eine intensive Zusammenarbeit mit den Eh-

renamtlichen in unserer Gemeinde.
Weitere Auskünfte erteilen die Vorsitzende des Kir-
chengemeinderates, Pastorin Katrin Hansen, Tel.:
04841 9370 200 oder die stellvertretende Vorsitzende
Patricia Schmidt-Knäbel, Tel.: 0172 5176 860 sowie
Propst Jürgen Jessen-Thiesen, Tel.: 04671 6029 990.
Auf diese Pfarrstelle können sich Pastorinnen und
Pastoren bewerben, die in einem Dienstverhältnis zur
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland
(Nordkirche) stehen oder denen zuvor vom Landes-
kirchenamt der Nordkirche das Bewerbungsrecht für
diese Pfarrstelle zuerkannt worden ist.
Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen sind
über den Propst des Ev.-Luth. Kirchenkreises Nord-
friesland – Bezirk Süd, Herrn Propst Jessen-Thiesen,
Kirchenstr. 2, 25821 Breklum (oder per E-Mail an
propst.jessen-thiesen@kirche-nf.de) zu richten an den
Kirchengemeinderat der Ev.-Luth. Christus-Kirchen-
gemeinde Husum, Bonhoefferweg 1, 25813 Husum.
Die Bewerbungsfrist endet mit Ablauf des 15. Sep-
tember 2018. Entscheidend ist nicht der Poststempel,
sondern der rechtzeitige Zugang bei der angegebenen
Adresse.
Az.: 20 Christus Husum (1) – P Ha

*

In der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Rellingen im
Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die 3. Pfarrstelle
(100 Prozent) durch Wahl zu besetzen.

Leitbild
„Mitten im Leben“ – das ist das Leitbild unserer Kir-
chengemeinde. Es steht zum einen für das stetige Be-
streben, den Menschen in der Gemeinde in allen Be-
langen und Situationen eine lebensbegleitende Heimat
zu sein.
„Mitten im Leben“ bezieht sich zum anderen auf die
ortsbildprägende barocke Rellinger Kirche (Baujahr
1756), der für das Gemeindeleben eine besondere Be-
deutung zukommt. Als Mittelpunkt der Kirchenge-
meinde bietet sie Raum für alle Arten von Gottes-
diensten, verschiedene Konzertarten und Veranstal-
tungen und ist für die gesamte Kommune ein zentraler
Identifikationsort – auch über die Gemeindegrenzen
hinaus.

Die Kirchengemeinde
Die Kirchengemeinde Rellingen verfügt über drei vol-
le Pfarrstellen, deren Inhaberinnen bzw. Inhaber die
Leitungs- und Organisationsaufgaben zusammen mit
einem engagierten Kirchengemeinderat (weitere
zwölf Personen) wahrnehmen.
Das Team der hauptamtlich Mitarbeitenden besteht
zudem aus einem A-Kirchenmusiker, einem Jugend-
diakon, einem Küster sowie einer Gemeindesekretä-
rin. Hinzu kommen die Mitarbeitenden des Friedhofes
sowie der vier Kindertagesstätten, welche dem Kita-
Werk Pinneberg angeschlossen sind.
Die hauptamtlichen Mitarbeitenden werden im Ge-
meindealltag durch zahlreiche ehrenamtliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter (ca. 80 Personen) kreativ
und tatkräftig unterstützt.
Rellingen liegt an der südlichen Grenze Schleswig-
Holsteins zu Hamburg. Die kommunale Gemeinde
Rellingen hat mit der angrenzenden Kommune Tang-
stedt ca. 16 500 Einwohner, von denen knapp 6000
Mitglieder der evangelischen Kirche unserer Kirchen-
gemeinde sind.
In Rellingen leben und arbeiten sowohl Menschen,
deren Familien sich seit Generationen hier beheimatet
fühlen, als auch neu Hinzugezogene. Vor diesem Hin-
tergrund fußt die Lebensqualität Rellingens auf intak-
ten kleinstädtischen Strukturen ebenso wie auf der gu-
ten Infrastruktur und Anbindung an die Metropole
Hamburg.

Was uns wichtig ist
Wir freuen uns auf eine Bewerberin bzw. einen Be-
werber, die bzw. der
- mit Freude Gottesdienste feiert und aufgeschlossen

ist für die spannenden Aufgaben in einer lebendi-
gen, vielfältigen und zugleich traditionell gepräg-
ten Gemeinde

- gemeindeerfahren, kreativ und offen auch für Ver-
änderungen ist
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- über ein hohes Maß an integrativen und kommu-
nikativen Fähigkeiten verfügt

- mit Begeisterung und Einfühlungsvermögen Men-
schen an den verschiedenen Stationen ihrer Le-
bensgeschichte (z. B. im Rahmen von Kasualien)
begleitet

- Freude an Teamarbeit mit haupt- und ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern hat

- den Gestaltungsspielraum der Pfarrstelle mit ihrer
bzw. seiner Persönlichkeit sowie Eigeninitiative
füllen und nutzen kann.

Unsere Arbeit - unser Angebot
Die Schwerpunktsetzungen in den pastoralen Aufga-
ben und Arbeitsfeldern werden in kollegialer Abspra-
che getroffen. Dazu gehören insbesondere die religi-
onspädagogisch ansprechende Gestaltung der Arbeit
mit Kindern und Familien, die gemeindepädagogische
Arbeit mit Erwachsenen und Senioren sowie die ko-
operative Weiterentwicklung unserer Kirchengemein-
de mit dem Kirchengemeinderat und die nachhaltige
Fortführung unseres kirchlichen Auftrags. Darüber
hinaus befindet sich die Kirchengemeinde in einem
Prozess der Modernisierung ihrer Gemeindehäuser
und der weiteren Nutzung des Grundstückbestandes.

Pastorat und Ort
Ein geräumiges Haus mit eigenem Garten und ange-
schlossenem kleinem Gemeindehaus steht in ruhiger
Lage zur Verfügung.
Kontakt
Sind Sie bereit für die Chancen und Herausforderun-
gen unserer Pfarrstelle? Dann freuen wir uns, mit Ih-
nen ins Gespräch zu kommen – und auf Ihre Bewer-
bung!
Neben den nachstehenden Kontaktpersonen vermit-
teln wir gerne weitere Gespräche mit haupt- und eh-
renamtlichen Mitarbeitern unserer Kirchengemeinde:
- Propst Thomas Drope, Tel.: 040 589 502 04,
- Wolf-Peter Groß (KGR), Tel.: 04101 208 294,
- Pastorin Iris Finnern, Tel.: 04101 221 70,
- Pastor Thorsten Pachnicke, Tel.: 04101 780 615.
Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen für
die dritte Pfarrstelle richten Sie bitte über
Propst Thomas Drope
Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein
Propstei Pinneberg
Kieler Straße 103
22769 Hamburg
an den Kirchengemeinderat der Ev.-Luth. Kirchenge-
meinde Rellingen, Hauptstraße 27a, 25462 Rellingen.
Auf diese Pfarrstelle können sich Pastorinnen und
Pastoren bewerben, die in einem Dienstverhältnis zur
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland
(Nordkirche) stehen oder denen zuvor vom Landes-
kirchenamt der Nordkirche das Bewerbungsrecht für
diese Pfarrstelle zuerkannt worden ist.

Die Bewerbungsfrist endet am 30. August 2018. Ent-
scheidend ist nicht der Poststempel, sondern der recht-
zeitige Eingang bei der angegebenen Adresse.
Az.: 20 Rellingen (3) – P Rö

*
In der Ev.-Luth. Innenstadtgemeinde Rostock im
Ev.-Luth. Kirchenkreis Mecklenburg, Propstei Ros-
tock, wird durch Neuerrichtung eine Pfarrstelle
(50 Prozent) zur Besetzung zum 1. Januar 2019 aus-
geschrieben. Die Besetzung erfolgt durch bischöfliche
Ernennung.
Der Kirchengemeinderat teilt dazu Folgendes mit:
Wir sind eine Gemeinde mit knapp 4000 Mitgliedern.
Zentrum des Gemeindelebens ist nach wie vor der
Gottesdienst, der von Kirchenmusikern, Ehrenamtli-
chen und Pastoren sorgfältig vorbereitet und zu den
Sonn- und Feiertagen meist in zwei (alternierend in
drei) unserer alten Kirchen gefeiert wird. Außerdem
bieten wir regelmäßig Gottesdienste in den verschie-
denen Einrichtungen für Senioren in unserem Ge-
meindegebiet an.
Seelsorge, Besuche, Begleitung und Vernetzung mit
anderen Institutionen sind wesentliche Schwerpunkte
unserer Arbeit. Kirchenmusik und gemeindepädago-
gische Angebote für alle Altersgruppen sind über die
Gemeindegrenzen hinaus geschätzt. Das erfrischend
vielfältige Gemeindeleben wird von Ehrenamtlichen
mitgetragen, die sich – genauso wie das zehnköpfige
Team der Hauptamtlichen – auf eine neue Kollegin
oder einen neuen Kollegen freuen, der oder dem kol-
legiale Zusammenarbeit, Kreativität und Engagement
wichtig sind.
Bei der Verteilung der pastoralen Arbeitsfelder kön-
nen wir gern Ihre Fähigkeiten berücksichtigen.
Die großen Kirchen unserer Gemeinde sind touristi-
sche Anlaufpunkte. Diese Aufgabe sorgt genau wie
vielfältige Kontakte zur Diakonie, zur Stadt, zur Uni-
versität und zur Ökumene für eine Offenheit und Be-
weglichkeit unserer Gemeinde.
Ein wichtiges Kennzeichen ist auch die Arbeit mit
Geflüchteten und damit verbunden z. B. regelmäßige
Gottesdienste mit syrischem Ritus und in arabischer
Sprache.
Mit der zentralen Lage unserer Kirchen und vielen
Anfragen zur Gemeinwesenarbeit ist ein großes Po-
tenzial für Citykirchenarbeit gegeben.
Dies ist ein wichtiger Grund, die halbe Pfarrstelle mit
einem weiteren Dienstauftrag des Kirchenkreises für
die Aufgaben einer Stadtpastorin oder eines Stadtpas-
tors im Umfang von 50 Prozent für zunächst acht Jahre
zu verbinden.
Die Regionalkonferenz der Kirchenregion Rostock
hat hierfür folgende Aufgabenschwerpunkte verabre-
det:
- Zusammenarbeit mit der Stadt (-verwaltung, -ver-

tretung) und der vielfältigen Bürgergesellschaft,
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- Vernetzung der kirchlichen, diakonischen und
ökumenischen Aktivitäten in der Stadt,

- Öffentlichkeitsarbeit durch Einbringen der kirch-
lichen Stimme in den öffentlichen Diskurs,

- Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und mit dem
kirchlichem Dienst in der Arbeitswelt,

- Zusammenarbeit mit der Kulturszene Rostocks.
Nähere Auskünfte erteilen Pastor Dr. Reinhard Scholl,
E-Mail: scholl-hro@t-online.de,Tel.: 017 020 049 34
sowie Propst Wulf Schünemann, E-Mail: propst-ros-
tock@elkm.de, Tel.: 0381 4904 096.
Informationen über die Kirchengemeinde finden Sie
auch im Internet unter www.innenstadtgemeinde.de.
Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen sen-
den Sie bitte an den Bischof im Sprengel Mecklenburg
und Pommern, Herrn Bischof Dr. Andreas von Malt-
zahn, Münzstraße 8–10, 19055 Schwerin.
Auf diese Pfarrstelle können sich Pastorinnen und
Pastoren bewerben, die in einem Dienstverhältnis zur
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland
(Nordkirche) stehen oder denen zuvor vom Landes-
kirchenamt der Nordkirche das Bewerbungsrecht für
diese Pfarrstelle zuerkannt worden ist.
Die Bewerbungsfrist endet mit Ablauf des 15. Sep-
tember 2018.
Entscheidend ist nicht der Poststempel, sondern der
rechtzeitige Eingang bei der angegebenen Adresse.
Az.: 20 Innenstadtgemeinde Rostock (3) – P Ha

*
In der Ev. Kirchengemeinde St. Bartholomäus
Damgarten-Saal im Pommerschen Ev. Kirchenkreis,
Propstei Stralsund, ist die Gemeindepfarrstelle
(100 Prozent) ab sofort mit einer Pastorin oder einem
Pastor neu zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch
Wahl des Kirchengemeinderates.
Die Kirchengemeinde St. Bartholomäus Damgarten-
Saal liegt am Ribnitzer See, welcher in den Saaler
Bodden übergeht, ungefähr mittig zwischen Rostock
und Stralsund. Die Stadt Ribnitz-Damgarten bietet mit
über 16 000 Einwohnern eine gute Infrastruktur. Der
Stadtteil Damgarten hat fußläufig u. a. Bahnanschluss,
Einkaufsmöglichkeiten, Bibliothek und mehrere
Schulen inklusive eines Gymnasiums. Die Umgebung
ist touristisch (Tor zum Darß) und landwirtschaftlich
geprägt. Der Stadtteil Ribnitz, welcher eine eigene
Kirchengemeinde hat, verfügt über verschiedene
Gastronomiebetriebe, das Stadtkulturhaus, die Musik-
schule und mehrere Gewerbegebiete. Der Ostsee-
strand von Neuhaus und Dierhagen ist auf Radwegen
ca. 14 Kilometer entfernt.
Die Kirchengemeinde Damgarten-Saal umfasst drei
Predigtorte mit zehn Ortsteilen und hat zwei Kirchen
in Damgarten und Saal. Die Kirche und das Pfarrhaus
in Damgarten sind in gutem baulichen Zustand. In die
Kirche und das Pfarrhaus in Saal wurde und wird ge-
genwärtig in die Sanierung investiert. Hier besteht

auch künftig weiterer (aber kein akuter) Handlungs-
bedarf.
Die Pfarrstelle ist attraktiv: Wir haben in unmittelbarer
Nähe des Pfarrhauses die evangelische Kindertages-
stätte „Sonnenblume“ und die evangelische „Löwen-
zahnschule“. Zu beiden besteht ein sehr enges und gu-
tes Verhältnis, auf dessen Fortsetzung großer Wert
gelegt wird. Darüber hinaus hat die Gemeinde zusätz-
lich zum sanierten Gemeinderaum mit dem Bendix-
haus ein lebendiges Begegnungszentrum zu bieten.
Die Bewerberin bzw. der Bewerber sollte Freude am
Umgang mit Kindern, aber auch mit älteren Menschen
haben. Damgarten verfügt über einen sehr guten und
anspruchsvoll geleiteten Kirchenchor, der über die
Gemeindegrenzen hinaus bekannt ist.
Im Pfarralltag finden Sie Unterstützung durch den aus
acht Mitgliedern bestehenden Kirchengemeinderat,
eine hauptamtliche Gemeindepädagogin und Gemein-
desekretärin in Ausbildung, einen hauptamtlichen
Küster, eine nebenamtliche Gemeindesekretärin so-
wie einen nebenamtlichen Hausmeister. Die Gemein-
de vermietet im Pfarrhaus Saal eine Wohnung sowie
eine Ferienwohnung. Durch kluge und umsichtige
Haushaltsführung ist die finanzielle Basis der Ge-
meinde grundsolide.
Die Dienstwohnung im Pfarrhaus Damgarten be-
kommt gegenwärtig eine neue Heizungsanlage. Sie ist
sehr großzügig (167,12 Quadratmeter) über zwei Eta-
gen und hat einen wunderschönen großen Garten. Wir
freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Auf diese Pfarrstelle können sich Pastorinnen und
Pastoren bewerben, die in einem Dienstverhältnis zur
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland
(Nordkirche) stehen oder denen zuvor vom Landes-
kirchenamt der Nordkirche das Bewerbungsrecht für
diese Pfarrstelle zuerkannt worden ist.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unseren Kir-
chengemeinderat, Frau Birgit Krause (Tel.: 03821 628
65) oder Pröpstin Helga Ruch (Tel.: 03831 264 10).
Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen senden Sie
bitte über die Pröpstin im Pommerschen Ev. Kirchen-
kreis, Propstei Stralsund, Frau Pröpstin Helga Ruch,
Mauerstraße 1, 18439 Stralsund an den Kirchenge-
meinderat der Ev. Kirchengemeinde St. Bartholomäus
Damgarten-Saal, Wasserstraße 44, 18311 Ribnitz-
Damgarten.
Die Bewerbungsfrist endet am 30. September 2018.
Az.: 20 St. Bartholomäus Damgarten-Saal – P Rö

*
In der Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Nicolai auf
Föhr im Ev.-Luth. Kirchenkreis Nordfriesland ist die
1. Pfarrstelle (100 Prozent) zum nächstmöglichen
Zeitpunkt mit einer Pastorin oder einem Pastor zu be-
setzen. Die Besetzung erfolgt durch Wahl des Kir-
chengemeinderates.
Die Kirchengemeinde St. Nicolai umfasst den Zent-
ralort der Insel, die Hafenstadt Wyk auf Föhr, und die
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Dörfer Boldixum und Wrixum. Die im 13. Jahrhundert
erbaute St. Nicolai Kirche ist umgeben von einem his-
torischen Friedhof. Ganz in der Nähe liegt das alte
Pastorat I aus dem 19. Jahrhundert in einem großen
Garten, relativ zentral und gleichzeitig ruhig gelegen.
Das Pastorat wird zurzeit saniert, Gestaltungswünsche
können gerne noch in der Planungsphase berücksich-
tigt werden. Neben der Kirche als Hauptpredigtstätte
gibt es eine Jugendkapelle in der Innenstadt, in der
unter anderem in der Saison wöchentlich Familienkir-
che stattfindet. Ein großzügiges Gemeindehaus, ein
fünfzügiger Regelkindergarten, ein einzügiger Natur-
kindergarten, beide in kirchengemeindlicher Träger-
schaft, und ein kirchlicher Friedhof sind Bestandteil
der Gemeindearbeit.
Die Kirchengemeinde hat zwei Pfarrstellen mit ca.
2600 Gemeindegliedern. In der fast ganzjährigen Sai-
son sind jedoch zwei- bis dreimal so viele Menschen
kurzzeitig in der Kirchengemeinde. Das Leben der
Kirchengemeinde ist geprägt von einer traditionellen,
aber für Neues offenen, einheimischen Gemeinde und
einer lebendigen Urlaubergemeinde. Die Gottesdiens-
te, Familienkirchen, Andachten und weiteren Veran-
staltungen werden gut angenommen. Außerdem wer-
den vom langjährigen Kirchenmusiker über das Jahr
gut besuchte Konzerte organisiert. Im Gemeindebe-
reich liegen verschiedene Kureinrichtungen, wie zum
Beispiel Kurkliniken, das Krankenhaus und das Seni-
oren- und Pflegeheim, die seelsorgerlich versorgt wer-
den.
Zur Kirchengemeinde St. Nicolai gehören:
- zwei Predigtstätten (St. Nicolai Kirche und Ju-

gendkapelle),
- ein Gemeindehaus mit Kirchen- und Friedhofsbü-

ro, einer Sekretärin und einem Hausmeister,
- ein Friedhof mit vier Mitarbeitenden,
- zwei gemeindeeigene Kindertagesstätten mit

neunzehn Mitarbeitenden,
- eine reiche kirchenmusikalische Arbeit mit Kan-

torei, Gospelchor, Flötengruppen und einem kom-
petenten Kirchenmusiker,

- ein engagierter Kirchengemeinderat,
- ehrenamtlich geleitete Gruppen und Kreise (Se-

niorentanzkreis, Bibelkreis, Eine-Welt-Arbeit, Ju-
gendgruppe etc.),

- ein Eine-Welt-Laden, der ehrenamtlich geführt
wird,

- vielfältige Gottesdienste und Amtshandlungen,
- eine aktive Flüchtlingsarbeit in guter Kooperation

mit den offiziellen Stellen,
- die Freizeithelferarbeit, die eigenständig arbeitet,

sich aber ein Stück in der Kirchengemeinde behei-
matet und Räumlichkeiten nutzt.

Die Insel Föhr bietet außerdem ein intaktes kirchliches
Umfeld, Strand und Sonne, Weite und Horizont,
Grundschule, Gemeinschaftsschule mit gymnasialem
Zweig, alle Einkaufsmöglichkeiten, ein Krankenhaus
und ärztliche Grundversorgung.

Wir wünschen uns eine Pastorin oder einen Pastor, die
oder der
- gerne lebendige Gottesdienste feiert und dabei Be-

währtes fortführt sowie neue Impulse setzt;
- Freude an der seelsorgerlichen Begleitung von

Menschen hat und Amtshandlungen liebevoll ge-
staltet;

- sich mit Offenheit auf die Gegebenheiten der Insel
einlässt;

- wertschätzend und respektvoll mit den Menschen
in der Gemeinde umgeht;

- die Arbeit mit Ehrenamtlichen motivierend beglei-
tet und ausbaut;

- eine gute Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden
schätzt und Lust hat, mit den Kolleginnen und Kol-
legen auf der Insel zusammenzuwirken;

- Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen hat, insbesondere in den Kindertagesstätten
und im Konfirmandenunterricht;

- über eine ausgeprägte kommunikative Kompetenz
verfügt.

Auskünfte erteilen der stellvertretende Propst, Pastor
Holger Asmussen, Tel.: 04671 6029 980, Mobil: 0152
3389 1081, E-Mail: asmussen@kirche-nf.de sowie
der stellvertretende Vorsitzende des Kirchengemein-
derates, Herr Sönke Weinbrandt, Mobil: 0151 5554
1833. Informationen gibt es außerdem auf der Home-
page der Kirchengemeinde unter www.inselkirche.de.
Auf diese Pfarrstelle können sich Pastorinnen und
Pastoren bewerben, die in einem Dienstverhältnis zur
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland
(Nordkirche) stehen oder denen zuvor vom Landes-
kirchenamt der Nordkirche das Bewerbungsrecht für
diese Pfarrstelle zuerkannt worden ist.
Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen sind
zu richten über den stellvertretenden Propst des Ev.-
Luth. Kirchenkreises Nordfriesland, Bezirk Nord,
Herrn Pastor Holger Asmussen, Kirchenstraße 2,
25821 Breklum an den Kirchengemeinderat der Ev.-
Luth. Kirchengemeinde St. Nicolai auf Föhr, St.-Ni-
colai-Str. 10, 25938 Wyk auf Föhr.
Die Ausschreibungsfrist endet mit Ablauf des 15. Sep-
tember 2018. Entscheidend ist nicht der Poststempel,
sondern der rechtzeitige Zugang bei der angegebenen
Adresse.
Az.: 20 St. Nicolai Föhr (1) – P Ha

*
In der Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Nikolai zu
Kiel im Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein ist die
Pfarrstelle (100 Prozent) zum nächstmöglichen Zeit-
punkt wieder zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch
Wahl des Kirchengemeinderates.
Die über 750 Jahre alte St. Nikolaikirche steht am his-
torischen Gründungsort der Landeshauptstadt und
mitten im Zentrum Kiels. Mit unserem Konzept der
„Offenen Kirche“ haben wir uns auf die besondere
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Lage unserer Kirche eingestellt. Zwischen den vielen
Geschäften, Büros und Lokalen ist St. Nikolai für
Kielerinnen und Kieler wie Touristinnen und Touris-
ten aus aller Welt ein Ort der Begegnung, ein „geist-
liches Gasthaus“, in das jährlich über 190 000 Men-
schen einkehren. Unsere Kirche ist täglich von 10:00
bis 18:00 Uhr geöffnet und wird in dieser Zeit von un-
serem ehrenamtlichen Präsenzdienst betreut. Amts-
zimmer, Gemeinderaum und Kirchenbüro sind in der
Kirche untergebracht.
Darüber hinaus ist unsere Kirche vernetzt mit der Kie-
ler Universität sowie den Kultur- und Bildungsträgern
der Stadt. Alle Veranstaltungen, sowohl eigene als
auch Gastveranstaltungen, finden im Kirchraum statt.
Das verlangt von Haupt- und Ehrenamtlichen täglich
ein hohes Maß an logistischer Kompetenz und Team-
fähigkeit.
So sind wir Citykirche mit einer Strahlkraft weit über
die Stadt Kiel hinaus. Neben unseren beiden gut be-
suchten Gottesdiensten an jedem Sonntag, die wir mit
einer sorgfältig gestalteten Liturgie feiern, finden viele
Festgottesdienste zu besonderen Anlässen bei uns
statt. St. Nikolai wird geprägt durch eine reiche Kir-
chenmusik auf hohem Niveau, insbesondere durch
gottesdienstliche und konzertante Orgelmusik, unse-
ren Sankt Nikolai Chor und zahlreiche große klassi-
sche Konzerte. Über Konzerte für Kinder, kirchenpä-
dagogische Angebote und Zusammenarbeit mit Kieler
Schulen entdecken auch die Kleinen unsere Kirche für
sich. Unsere Kirche ist eingebunden in Stadtfeste,
Veranstaltungen der Landeshauptstadt Kiel und des
Landes Schleswig-Holstein. Sie ist Ort für Ausstel-
lungen, Angebote der Stadtakademie, Bildungsarbeit
und andere Formate wie „Kino in der Kirche“. Bei uns
können aber auch Bedürftige immer mit diakonischer
und seelsorgerlicher Begleitung rechnen.
Daneben sind wir eine Gemeinde von 2300 Mitglie-
dern mit der typischen Struktur eines Innenstadtquar-
tiers: viele Ältere (zwei Seniorenheime), Studierende,
Berufstätige und Geschäftsleute, wohlhabende Be-
wohnerinnen und Bewohner, aber auch Obdachlose.
Dazu kommt eine große Personalgemeinde aus dem
weiten Umland, die sich bewusst für eine Zugehörig-
keit zu St. Nikolai entschieden hat.
Es erwartet Sie ein Team, bestehend aus einem A-Kir-
chenmusiker, einer Gemeindesekretärin, Küstern in
Voll- und Teilzeit und vielen Ehrenamtlichen sowie
einem engagierten Kirchengemeinderat. Die St. Ni-
kolaikirche ist auch Predigtstelle der Kieler Pröpstin.
Die Arbeit wird verstärkt durch eine Sonderbedarfs-
pfarrstelle (50 Prozent) des Kirchenkreises.
Wir bieten ein spannendes pastorales Arbeitsfeld zwi-
schen Gemeinde und Citykirche mit vielen Gestal-
tungsmöglichkeiten. Ein schönes Pastorat in Innen-
stadtnähe steht zur Verfügung.
Wir suchen für diese besondere Herausforderung eine
engagierte Persönlichkeit
- mit Freude an einem abwechslungsreichen und

lebhaften Kirchenleben mit Jung und Alt,

- mit der Fähigkeit zu ansprechender Predigt und mit
hoher theologischer und liturgischer Kompetenz,

- mit eigenem Bezug zu Kunst und Kultur und der
Fähigkeit, Angebote in diesem Bereich mit Krea-
tivität und Phantasie zu entwickeln und umzuset-
zen,

- mit der Fähigkeit, mit Verantwortlichen aus Stadt
und Politik, Wirtschaft, Ökumene und gesell-
schaftlichen Einrichtungen gut ins Gespräch zu
kommen,

- mit Gemeindeerfahrung,
- mit einem gut strukturierten Arbeitsstil, Leitungs-

und Verwaltungskompetenz,
- aber auch mit Achtsamkeit für den Umgang mit

Belastungsgrenzen bei sich selbst und anderen.
Wir sind als Gemeinde im Aufbruch und möchten mit
Ihnen zusammen unser Konzept, die Themen und In-
halte neu gestalten. Wenn wir Sie neugierig gemacht
haben, dann kommen Sie auf uns zu!
Weitere Informationen finden Sie auf www.st-nikolai-
kiel.de. Auskünfte erteilen die Vorsitzende des Kir-
chengemeinderats, Nicole Hansen, Tel.: 0176 5367
7579, Pastorin Susanne Hansen, Tel.: 0173 2304 694
und Propst Stefan Block, Tel.: 04321 498 133.
Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen sind
zu richten über den Propst des Ev.-Luth. Kirchenkrei-
ses Altholstein, Propstei Mitte, Herrn Propst Stefan
Block, Am Alten Kirchhof 8, 24534 Neumünster, an
den Kirchengemeinderat der Kirchengemeinde St. Ni-
kolai zu Kiel, Alter Markt, 24103 Kiel.
Auf diese Pfarrstelle können sich Pastorinnen und
Pastoren bewerben, die in einem Dienstverhältnis zur
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland
(Nordkirche) stehen oder denen zuvor vom Landes-
kirchenamt der Nordkirche das Bewerbungsrecht für
diese Pfarrstelle zuerkannt worden ist.
Die Bewerbungsfrist endet mit Ablauf des 15. Sep-
tember 2018. Entscheidend ist nicht der Poststempel,
sondern der rechtzeitige Zugang bei der angegebenen
Adresse.
Az: 20 St. Nicolai Kiel (1) – P Ha

*
Im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-Ost ist die
Pfarrstelle (50 Prozent) für den Referenten bzw. die
Referentin der Hauptpastorin und Pröpstin für die
Propstei Alster-Ost mit Dienstsitz an der Hauptkirche
St. Jacobi ab sofort für den Zeitraum von fünf Jahren
neu zu besetzen. An die Stelle ist eine zusätzliche Be-
auftragung (25 Prozent) gebunden mit Referententä-
tigkeit für die Hauptpastorin und Pröpstin als Rats-
mitglied und Vizepräsidentin des Lutherischen Welt-
bundes.
Die Hauptkirche St. Jacobi gehört zu den fünf traditi-
onsreichen Hauptkirchen Hamburgs, die sich auf-
grund ihrer Bedeutung in Geschichte und Gegenwart
als „Kirche für die Stadt“ verstehen.
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Die vielfältigen innerstädtischen und kirchlichen The-
men werden von der Hauptpastorin u. a. durch gezielte
Netzwerkarbeit aufeinander bezogen und entwickelt.
Die Referentin bzw. der Referent unterstützt die
Hauptpastorin und Pröpstin in drei Feldern:
- theologische Recherche und Vorarbeiten im Blick

auf Vorträge, Grußworte, Ausstellungen etc.,
- Unterstützung in organisatorischen und administ-

rativen Aufgaben, Korrespondenz,
- organisatorische und theologische Unterstützung

der Hauptpastorin und Pröpstin als Ratsmitglied
und Vizepräsidentin des LWB zuständig für die
Region Mittel- und Westeuropa.

Gesucht wird deshalb ein Pastor bzw. eine Pastorin mit
- erkennbarer theologischer Kompetenz und Lei-

denschaft,
- organisatorischen Fähigkeiten und hoher Eigen-

verantwortlichkeit,
- Einfühlungsvermögen und Umsicht,
- kontextsensiblem Auftreten in unterschiedlichen

Settings,
- stilsicherem Ausdruck, mündlich wie schriftlich,
- guten Englischkenntnissen, mündlich wie schrift-

lich.
Geboten wird
- ein vielfältiges theologisches Arbeitsfeld mit inte-

ressanten Aufgaben und intensiven praktisch-theo-
logischen Diskursen in lokalen, teils nationalen
und internationalen Kontexten,

- ein Büro an der Hauptkirche St. Jacobi,
- eine Arbeitszeitregelung, die dem eingeschränkten

Dienstverhältnis gerecht wird,
- Unterstützung bei der Suche nach einem weiteren

Dienstauftrag (25 Prozent) im Kirchenkreis, falls
gewünscht.

Eine Dienstwohnung wird nicht gestellt.
Die Besetzung der Stelle erfolgt durch Berufung durch
den Kirchenkreisrat.
Bewerbungen sind zu richten an die Hauptpastorin von
St. Jacobi und Pröpstin des Ev.-Luth. Kirchenkreises
Hamburg-Ost, Propstei Alster-Ost, Frau Astrid Kleist,
Danziger Straße 15–17, 20099 Hamburg; E-Mail
a.kleist@kirche-hamburg-ost.de. Weitere Auskünfte
erteilt die Personalentwicklerin Pastorin Ulrike Wenn:
Tel.: 040 519 000 155, E-Mail: u.wenn@kirche-ham-
burg-ost.de.
Bewerbungsschluss ist der 15. September 2018 (Ent-
scheidend ist nicht der Poststempel, sondern der recht-
zeitige Zugang bei der angegebenen Adresse).
Auf diese Pfarrstelle können sich Pastorinnen und
Pastoren bewerben, die in einem Dienstverhältnis zur
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland
(Nordkirche) stehen oder denen zuvor vom Landes-
kirchenamt der Nordkirche das Bewerbungsrecht für

diese Pfarrstelle zuerkannt worden ist.
Az.: 20 Kkr. HH-Ost Referent/in Hauptpastorin St.
Jacobi – P Lad

*
Der Ev.-Luth. Kirchenkreis Nordfriesland sucht
zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

theologisch-pädagogische Referentin
für Frauenarbeit

im Evangelischen Regionalzentrum Westküste eine
Pastorin (Pfarrstelle im Umfang von 50 Prozent). Die
Besetzung erfolgt durch Berufung des Kirchenkreis-
rates.
Die Frauenarbeit des Kirchenkreises ist Teil des Evan-
gelischen Regionalzentrums Westküste (ERW) mit
den Arbeitsbereichen Ökumene, Migration, Frauenar-
beit, Kinder- und Jugendarbeit, Urlauberseelsorge,
Personal-, Organisations- und Gemeindeentwicklung,
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Fundraising.
Es hat seinen Sitz in Breklum.
Zu den Aufgaben der theologisch-pädagogische Re-
ferentin für Frauenarbeit gehören:
- Begleitung und Fortbildung Ehrenamtlicher für

Veranstaltungen wie Weltgebetstag, Frauenkirche
und ökumenisches Frauenfrühstück, Frauenkir-
chentag,

- Förderung feministisch-theologischer Inhalte in
Diskursen und Veranstaltungen sowie die Be-
wusstseinsbildung für Geschlechtersensibilität in
Theologie und Kirche,

- Durchführung von spirituellen Angeboten in Kir-
chengemeinden und Organisation von Veranstal-
tungen zu frauen- und gesellschaftspolitischen
Themen,

- Referentinnentätigkeit zu verschiedenen Themen,
- Netzwerkarbeit mit Gleichstellungsbeauftragten,

Frauenverbänden und Initiativen,
- Weiterentwicklung der Konzeption für die Frau-

enarbeit im Kirchenkreis in Zusammenarbeit mit
dem synodalen Ausschuss,

- Kooperation mit Kolleginnen des Frauenwerkes
der Nordkirche und Mitarbeit an Nordkirchenpro-
jekten.

Wir wünschen uns von der Stelleninhaberin:
- theologische oder religionspädagogische Qualifi-

kation,
- profunde Kenntnisse in der Erwachsenenbildung

oder vergleichbare Ausbildung,
- Erfahrungen und Kenntnisse im Bereich der kirch-

lichen Frauenarbeit,
- Identifikation mit feministisch-theologischen und

frauenspezifischen Anliegen,
- Fähigkeit zur Koordination und Leitung von Ar-

beitsteams,
- eigenverantwortliche und zielorientierte Arbeits-

weise,
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- Kommunikations- und Teamfähigkeit,
- gutes sprachliches Ausdrucksvermögen,
- PC-Kenntnisse, insbesondere von MS-Office-Pro-

grammen.
Wir bieten:
- ein interessantes, vielseitiges Aufgabengebiet mit

vielen Gestaltungsmöglichkeiten,
- ein erfahrenes interdisziplinäres Team im ERW,
- Möglichkeiten der Zusammenarbeit auf dem Cam-

pus Breklum mit dem CJK und ZMÖ.
Die Stelleninhaberin gestaltet die Frauenarbeit im Kir-
chenkreis in Zusammenarbeit mit einer weiteren Re-
ferentin für Frauenarbeit (25 Prozent) sowie mit vielen
Ehrenamtlichen. Sie ist eingebunden in das Team des
Evangelischen Regionalzentrums (ERW) des Kir-
chenkreises mit Dienstsitz in Breklum. Es kann keine
Dienstwohnung zur Verfügung gestellt werden, je-
doch wird von Bewerberinnen die Bereitschaft erwar-
tet, ihren Wohnsitz so zu wählen, dass die Präsenz im
Raum Nordfriesland gewährleistet ist.
Auskünfte erteilt die Vorsitzende des synodalen Aus-
schusses für Frauenarbeit, Frau Ulrike Paulsen, Tel.:
04841 7728 316 sowie der Propst des Kirchenkreises
Nordfriesland, Propstei Süd, Herr Jürgen Jessen-Thie-
sen, Tel.: 04671 6029 990.
Auf die Pfarrstelle können sich Pastorinnen bewerben,
die in einem Dienstverhältnis zur Evangelisch-Luthe-
rischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) ste-
hen oder denen zuvor vom Landeskirchenamt der
Nordkirche das Bewerbungsrecht für diese Pfarrstelle
zuerkannt worden ist.
Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen sind
zu richten an den Kirchenkreisrat des Ev.-Luth. Kir-
chenkreises Nordfriesland, z. Hd. Propst Jürgen Jes-
sen-Thiesen, Kirchenstraße 2, 25821 Breklum.
Die Ausschreibungsfrist endet mit Ablauf des 15. Sep-
tember 2018. Entscheidend ist nicht der Poststempel,
sondern der rechtzeitige Zugang bei der angegebenen
Adresse.
Az.: 20 Kkr. Nordfriesland Frauenarbeit im ERW –
P Ha

*
Der Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein sucht für
das Evangelische Frauenwerk zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine Pastorin bzw. einen Pastor für die Lei-
tung des Evangelischen Frauenwerkes. Die Stelle wird
mit 75 Prozent Stellenumfang besetzt und kann in ca.
drei Jahren auf 100 Prozent aufgestockt werden, wenn
die 50-Prozent-Stelle der Referentin durch Pensionie-
rung frei wird. Der Dienstsitz ist Eutin. Von dort er-
streckt sich die Zuständigkeit über den gesamten Kir-
chenkreis. Die Besetzung erfolgt durch den Kirchen-
kreisrat und ist auf drei Jahre befristet.

Wir wünschen uns eine Pastorin bzw. einen Pastor, die
bzw. der
- mit theologischer Weite zu Frauengruppen Kon-

takte aufnimmt,
- mit den Teams aus Haupt- und Ehrenamtlichen mit

Freude zusammenarbeitet,
- gerne mit anderen Diensten und Werken im Evan-

gelischen Zentrum kooperiert, insbesondere im
Bereich der familienbezogenen Arbeit.

Wir freuen uns auf eine Pastorin bzw. einen Pastor, die
bzw. der
- die Arbeit mit Frauen in den Kirchengemeinden

anregt und fördert, so dass das Frauenwerk in den
Kirchengemeinden sichtbar wird,

- die aktuelle Themen und Lebenswelten von Frauen
in die Arbeit des Frauenwerkes aufnimmt,

- sich an Diskursen in Theologie, Kirche und Ge-
sellschaft aktiv beteiligt,

- die Ökumene, interreligiöse und interkulturelle Ar-
beit fördert,

- mit kirchlichen und außerkirchlichen Einrichtun-
gen, Verbänden und Interessenvertretungen zu-
sammenarbeitet und sich mit ihnen vernetzt,

- die Aus- und Weiterbildung für ehrenamtliche Mit-
arbeiterinnen gestaltet und gewährleistet,

- eine fundierte Ausbildung in feministischer Theo-
logie, missionarische Kompetenz und Begeiste-
rungsfähigkeit mitbringt,

- über belastbare erwachsenenpädagogische Erfah-
rung und Kenntnisse verfügt,

- mit den neuen Medien vertraut ist.
Wir bieten:
- vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten in der Wei-

terentwicklung einer interessanten Aufgabe,
- die Zusammenarbeit mit einem engagierten Beirat

und einer Vielzahl von interessierten Frauen,
- eine gute Arbeitsatmosphäre im Team des Evan-

gelischen Zentrums in Eutin,
- tragfähige Kontakte in die Frauengruppen und zu

den Kollegen/innen in den Kirchengemeinden,
- eine gute Vernetzung mit den Frauenverbänden

und Institutionen im Kreis Ostholstein.
Die Bereitschaft zur Übernahme von Diensten im Rah-
men der Notfallseelsorge im häuslichen Bereich wird
vorausgesetzt.
Schriftliche Bewerbungen mit aussagefähigen Unter-
lagen werden erbeten bis zum 15. September 2018 an
den Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein, z. Hd. Herrn
Propst Peter Barz, Schloßstr. 13, 23701 Eutin.
Auf diese Pfarrstelle können sich Pastorinnen und
Pastoren bewerben, die in einem Dienstverhältnis zur
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland
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(Nordkirche) stehen oder denen zuvor vom Landes-
kirchenamt der Nordkirche das Bewerbungsrecht für
diese Pfarrstelle zuerkannt worden ist.
Auskünfte erteilen:
- Propst Peter Barz, Tel.: 04521 8005 203,
- Vorsitzende des Beirates, Anne Riekenberg-Hein-

rich, Tel.: 04504 5162.
Az.: 20 Kkr. Ostholstein Frauenwerk – P Lad

*
Beim Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt die Pfarrstelle für Kinder-
und Jugendarbeit des Evangelischen Jugendwerkes
(100 Prozent) mit einem Pastor (m/w/t/i) zu besetzen.
Die Stelle wird parallel als Mitarbeiterinnen- bzw.
Mitarbeiterstelle ausgeschrieben.
Die Besetzung erfolgt durch den Kirchenkreisrat zu-
nächst auf fünf Jahre mit der Möglichkeit der Verlän-
gerung. Der Dienstsitz ist Eutin. Von dort erstreckt
sich die Zuständigkeit über den gesamten Kirchen-
kreis.
Das Evangelische Jugendwerk des Kirchenkreises
Ostholstein unterstützt alle Arbeitsbereiche der Evan-
gelischen Jugend in Ostholstein und ergänzt und för-
dert die kirchengemeindliche Kinder- und Jugendar-
beit, unter anderem bei der Aus- und Fortbildung Eh-
renamtlicher in der Jugendarbeit, in der Beratung und
Begleitung hauptamtlicher Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter.
Zum Auftrag des Evangelischen Jugendwerkes des
Kirchenkreises Ostholstein gehört es, evangelische
Kinder- und Jugendarbeit in Ostholstein als Koopera-
tions- und Ansprechpartner für kirchliche, kommunale
und andere Stellen und Institutionen zu vertreten. Wei-
terhin gehören dazu Projekte zur Anregung und För-
derung der Jugendarbeit in den Kirchengemeinden
und die Durchführung von Jugendtreffen und Jugend-
gottesdiensten, Seminaren, Begegnungen und identi-
tätsstiftenden Veranstaltungen.
Darüber hinaus organisiert das Evangelische Jugend-
werk Seminare, Aus- und Fortbildungen sowie ge-
meinsame Fahrten. Es initiiert und veröffentlicht Mo-
dellprojekte und führt übergemeindliche Angebote in
der kirchlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
durch.
Zu den Aufgaben im Rahmen der Stelle gehören:
- Die Leitung des Evangelischen Jugendwerkes.
- Die Begleitung, Beratung und Fortbildung der

Hauptamtlichen in der Kinder- und Jugendarbeit
der Kirchengemeinden.

- Die Vorbereitung und Durchführung monatlicher
Konferenzen für die hauptamtlichen Mitarbeiten-
den.

- Die Ausbildung, Fortbildung und Begleitung von
Ehrenamtlichen (Teamerschulungen, Juleica-Kur-
se, Fortbildungswochenenden).

- Die Planung und Durchführung von Aktionen in
Kooperation mit Kirchengemeinden und bzw. oder
Regionen (z. B. Konfirmandentage, Kinderbibel-
wochen, Kinderweltgebetstag, ChurchNight).

- Die Planung und Durchführung der jährlichen
deutsch-lettischen Jugendbegegnung mit dem
Partnerkirchenkreis Kuldiga in Lettland.

- Die Planung und Durchführung von Jugendgottes-
diensten (z. B. Kirchentagssonntag, Jugendsonn-
tag).

- Die Organisation und Durchführung der Fahrten zu
Großveranstaltungen für den ganzen Kirchenkreis
(z. B. Kirchentag, Jugendfestival Heaven).

- Die Vernetzung im Kirchenkreis, in der Nordkir-
che und mit anderen Akteuren in der Kinder- und
Jugendarbeit.

Für diese anspruchsvollen Aufgaben wünschen wir
uns eine Persönlichkeit, die
- teamfähig ist und sowohl mit Hauptamtlichen als

auch mit Ehrenamtlichen gut zusammenarbeiten
kann,

- ein klar erkennbares geistliches Profil hat,
- Arbeitserfahrung in der (Leitung der) kirchlichen

Kinder- und Jugendarbeit mitbringt,
- die Kinder und Jugendlichen in unserem Kirchen-

kreis wertschätzend wahrnimmt und stärkt,
- die Interessen der Kinder- und Jugendarbeit in un-

serem Kirchenkreis vertritt und die Fähigkeit be-
sitzt in und mit Gremien zu arbeiten,

- kreativ ist, um neue Wege für die evangelische Ju-
gendarbeit auf verschiedenen Ebenen zu denken,
zu entdecken und auszuprobieren.

Wir freuen uns über eine Persönlichkeit, die
- sich sicher in unterschiedlichen Milieus an unter-

schiedlichen Orten bewegen kann und dabei keine
Berührungsängste hat,

- aufgeschlossen auf Ideen von Jugendlichen und
Kindern zugehen kann und diese in die Arbeit auf-
zunehmen vermag,

- ein Gespür für Themen von Jugendlichen und Kin-
dern hat,

- ein kollegiales Miteinander im Rahmen der Ge-
meinschaft der Dienste und Werke und den Kir-
chengemeinden pflegt.

Wir bieten Ihnen:
- Entfaltungsspielraum für eigene Ideen und Stär-

ken,
- vielfältige Kinder- und Jugendarbeit in den Kir-

chengemeinden und Regionen,
- Zusammenarbeit mit kooperationsbereiten und en-

gagierten Hauptamtlichen,
- eine gute Arbeitsatmosphäre im Team des Evan-

gelischen Zentrums in Eutin,
- Büro und Dienstsitz im Evangelischen Zentrum in

Eutin.
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Die Bereitschaft zur Übernahme von Diensten im Rah-
men der Notfallseelsorge im häuslichen Bereich wird
vorausgesetzt.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit den üblichen
Unterlagen, die Sie bitte bis zum 15. Septem-
ber 2018 an das Ev. Zentrum, z. Hd. Herrn Propst Pe-
ter Barz, Schloßstraße 13 in 23701 Eutin senden.
Telefonische Auskünfte erteilt Herr Propst Peter Barz,
Tel.: 04521 8005 203.
Auf diese Pfarrstelle können sich Pastorinnen und
Pastoren bewerben, die in einem Dienstverhältnis zur
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland
(Nordkirche) stehen oder denen zuvor vom Landes-
kirchenamt der Nordkirche das Bewerbungsrecht für
diese Pfarrstelle zuerkannt worden ist.
Az.: 20 Kkr. Ostholstein Kinder- und Jugendarbeit –
P Lad

*
Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutsch-
land sucht für den Hauptbereich Seelsorge und ge-
sellschaftlicher Dialog zum 1. Juli 2019 für die Dauer
von acht Jahren
eine Leitende Pastorin bzw. einen Leitenden Pastor

(m/w/i/t).
Die Hauptbereichsleitung wird von der Kirchenlei-
tung berufen; erneute Bestellung ist zulässig. Der
Dienstsitz ist das Dorothee-Sölle-Haus in Hamburg-
Altona.
Als einer der sieben Hauptbereiche der Landeskirche
umfasst der Hauptbereich Seelsorge und gesellschaft-
licher Dialog die vier Arbeitsbereiche Seelsorge und
Beratung, Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt, Ev.
Akademie der Nordkirche und die Ev. Studierenden-
gemeinden. In all diesen Feldern geht es um "Kirche
am anderen Ort": mit Seelsorge, Dialogen und Veran-
staltungen ist die Kirche inmitten anderer gesellschaft-
licher Bereiche präsent. Der Hauptbereich umfasst ei-
ne große Vielfalt von Einrichtungen; er verbindet per-
sönliche Zuwendung und öffentliche Relevanz. Der
Hauptbereich beschäftigt rund einhundert Mitarbei-
tende, darunter zurzeit gut dreißig Pastorinnen und
Pastoren. Die Bereiche KDA und Ev. Akademie haben
eigene Arbeitsbereichsleitungen. Für den Bereich
Seelsorge und Beratung nimmt die Hauptbereichslei-
tung zugleich die Arbeitsbereichsleitung wahr.
Die Hauptbereichsleitung entwickelt zusammen mit
dem Hauptbereichskuratorium die Gesamtkonzeption
des Hauptbereichs. Im Einzelnen ist die Aufgaben-
und Rollenzuordnung dem Hauptbereichsgesetz so-
wie der Hauptbereichsverordnung zu entnehmen.
Die Hauptbereiche arbeiten in der Gesamtkonferenz
der Hauptbereiche zusammen. Daraus können sich
Aufgaben ergeben, die stellvertretend von einem
Hauptbereich für mehrere übernommen werden.
Ihre Aufgaben sind insbesondere:
- die fachliche Leitung der besonderen Seelsorge-

dienste auf landeskirchlicher Ebene;

- die Verantwortung für die inhaltliche Zielorientie-
rung des Hauptbereichs und aller seiner Einrich-
tungen im Rahmen der zielorientierten Planung;

- die unternehmerische Verantwortung für das Bud-
get des Hauptbereichs;

- die Dienstvorgesetzten-Verantwortung für alle
Pastorinnen und Pastoren sowie Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Hauptbereichs;

- die Integration des Hauptbereichs mit allen seinen
Einrichtungen und seine Vertretung in kirchlichen
Gremien und nach außen.

Die Arbeitsbereiche des Hauptbereichs haben einen
hohen Stellenwert für die Nordkirche. Sie in den kom-
menden Herausforderungen zu bewähren, wird die
Aufgabe sein. Sie treffen auf einen Hauptbereich, der
dafür gut aufgestellt ist.
Wir suchen nach einer Persönlichkeit,
- die Leitungserfahrung mitbringt und dabei inhalt-

liche und Budgetorientierung zu verbinden weiß;
- die Entwicklungen frühzeitig erkennt, zu visionä-

rem Denken sowie zu zielorientierter Realisierung
in der Lage ist;

- die die Erfüllung des kirchlichen Auftrags in Orts-
gemeinden und in Diensten und Werken aufeinan-
der zu beziehen weiß;

- die Erfahrungen in der Personalführung und mög-
lichst auch in der Personalentwicklung mitbringt;

- die bereit ist, sich in die speziellen Aufgaben be-
sonderer Seelsorgedienste, auch im Dialog mit den
zuständigen Stellen in den drei Bundesländern,
einzuarbeiten;

- die eine reflektierte pastorale Identität mitbringt
und andere dazu anzuspornen weiß, für protestan-
tische Grundlagen und Perspektiven gewinnend
einzutreten;

- die eine hohe Kommunikationskompetenz und
Teamfähigkeit mitbringt, ebenso eine hohe Belast-
barkeit und Flexibilität sowie die Bereitschaft zu
Mobilität und Präsenz in der gesamten Nordkirche.

Für den Start ist ab 1. Juni 2019, während die bisherige
Hauptbereichsleitung noch im Amt ist, ein Monat Ein-
arbeitungszeit vorgesehen.
Die Stelle hat einen Dienstumfang von 100 Prozent.
Sie wird gemäß Kirchenbesoldungsgesetz nach der
Besoldungsgruppe A 13/14 des Kirchenbesoldungs-
gesetzes mit einer ruhegehaltfähigen Stellenzulage
des Unterschiedsbetrages zur Besoldungsgruppe A 15
und einer darüber hinausgehenden nicht ruhegehalts-
fähigen widerruflichen monatlichen Zulage in Höhe
des halben Unterschiedsbetrages zwischen dem
Grundgehalt nach Besoldungsgruppe A 15 und dem
Grundgehalt nach Besoldungsgruppe A 16 besoldet.
Die Dienstaufsicht über die Hauptbereichsleitung so-
wie die Rechts- und Fachaufsicht über den Hauptbe-
reich führt das Landeskirchenamt.
Auf diese Pfarrstelle können sich Pastorinnen und
Pastoren bewerben, die in einem Dienstverhältnis zur
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Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland
stehen oder denen zuvor vom Landeskirchenamt der
Nordkirche das Bewerbungsrecht für diese Pfarrstelle
zuerkannt worden ist.
Nähere Auskunft geben der zuständige Dezernent des
Landeskirchenamtes, Oberkirchenrat Professor Dr.
Bernd-Michael Haese (Tel.: 0431 9797 780) und die
Vorsitzende des Kuratoriums des Hauptbereiches,
Oberkirchenrätin Dr. Elisabeth Chowaniec (Tel.: 040
3690 0231).
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (u. a. ta-
bellarischer Lebenslauf, Motivation und Überlegun-
gen zur Arbeit) richten Sie bitte bis zum 15. Septem-
ber 2018 an die Erste Kirchenleitung der Evangelisch-
Lutherischen Landeskirche in Norddeutschland, Dä-
nische Straße 21–35, 24103 Kiel.
Diese Frist ist eine Ausschlussfrist. Entscheidend ist
nicht der Poststempel, sondern der rechtzeitige Zu-
gang bei der angegebenen Adresse. Verspätet einge-
gangene Bewerbungen müssen unberücksichtigt blei-
ben.
Az.: 20 Leitung des Arbeitsbereichs Seelsorge und
Beratung, HB 2 Leitung – P Sc/P Te

*
Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutsch-
land sucht für den Hauptbereich Gottesdienst und
Gemeinde zum 1. Juli 2019 für die Dauer von acht
Jahren
eine Leitende Pastorin bzw. einen Leitenden Pastor

(m/w/i/t).
Die Hauptbereichsleitung wird von der Kirchenlei-
tung berufen; erneute Bestellung ist zulässig. Der
Dienstsitz ist das Dorothee-Sölle-Haus in Hamburg-
Altona.
Als einer der sieben Hauptbereiche der Landeskirche
nimmt der Hauptbereich Gottesdienst und Gemeinde
durch die ihm angehörenden Dienste und Werke ge-
samtkirchliche Aufgaben in den Bereichen Gottes-
dienst einschließlich Kindergottesdienst, Gemeinde-
aufbau einschließlich Ehrenamt, Spiritualität und
Geistliches Leben, bibelpädagogische Arbeit sowie
Kirchenmusik wahr. Zum Hauptbereich gehören der
Gemeindedienst, das Gottesdienst-Institut, die Fach-
stelle Kindergottesdienst, der Fachbereich Popular-
musik, das Posaunenwerk in Mecklenburg-Vorpom-
mern, die Posaunenmission Hamburg-Schleswig-Hol-
stein, das Kirchenchorwerk, das Bibelzentrum Schles-
wig, das Bibelzentrum Barth, die Greifswalder Bach-
woche und die Kirche im Dialog. Der Hauptbereich
gliedert sich in die Arbeitsbereiche Gemeindedienst,
Gottesdienst, Kirchenmusik, Bibelzentren, Kirche im
Dialog sowie die Arbeitsstelle Weltanschauungsfra-
gen.
Der Hauptbereich umfasst damit eine große Vielfalt
von Einrichtungen rund um Gottesdienst und Gemein-
de. Der Hauptbereich beschäftigt rund 60 Mitarbei-
tende, darunter zurzeit rund 18 Pastorinnen und Pas-
toren.

Der Hauptbereich „Gottesdienst und Gemeinde“ un-
terstützt und ergänzt als landeskirchliche Einrichtung
die Arbeit von Kirchengemeinden und Einrichtungen
bei der Durchführung und Weiterentwicklung ihrer
Arbeit, besonders in den Bereichen des gemeinschaft-
lichen, gottesdienstlichen und kirchenmusikalischen
Lebens, der Frömmigkeitspraxis und Spiritualität so-
wie der biblischen und theologischen Bildung.
Um diese Anliegen zu verwirklichen, bietet der Haupt-
bereich Aus- und Fortbildungskurse für Ehrenamtli-
che und Hauptamtliche an, arbeitet in Kursen anderer
Träger mit und vernetzt sich mit außerkirchlichen
Aus- und Fortbildungsinstituten. Außerdem berät er
Leitungsgremien und Mitarbeitendenteams und führt
eigene Veranstaltungen und Projekte durch. Er arbei-
tet zusammen mit Einrichtungen, Diensten und Wer-
ken auf allen Ebenen der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Norddeutschland.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauptberei-
ches sind hochmotiviert, arbeiten kooperativ und ger-
ne miteinander. Es gibt eine gute Mischung von Frau-
en und Männern sowie von lang erfahrenen und neu
hinzugekommenen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern.
Die Arbeitsbereiche des Hauptbereichs haben einen
hohen Stellenwert für die Nordkirche. Den Hauptbe-
reich in den kommenden Herausforderungen zu be-
währen, wird die Aufgabe sein. Sie treffen auf einen
Hauptbereich, der dafür gut aufgestellt ist.
Ihre Aufgaben sind insbesondere:
- die Weiterentwicklung des Gottesdienst- und Ge-

meindeverständnisses zusammen mit allen Mitar-
beitenden;

- die Verantwortung für die inhaltliche Zielorientie-
rung des Hauptbereichs und aller seiner Einrich-
tungen im Rahmen der zielorientierten Planung;

- die Dienstvorgesetzten-Verantwortung für alle
Pastorinnen und Pastoren sowie Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Hauptbereichs;

- die Integration des Hauptbereichs mit allen seinen
Einrichtungen und seine Vertretung in kirchlichen
Gremien und nach außen;

- die unternehmerische Verantwortung für das Bud-
get des Hauptbereichs.

Die Hauptbereichsleitung entwickelt zusammen mit
dem Hauptbereichskuratorium die Gesamtkonzeption
des Hauptbereichs. Im Einzelnen ist die Aufgaben-
und Rollenzuordnung dem Hauptbereichsgesetz so-
wie der Hauptbereichsverordnung zu entnehmen. Die
Hauptbereiche arbeiten in der Gesamtkonferenz der
Hauptbereiche zusammen. Daraus können sich Auf-
gaben ergeben, die stellvertretend von einem Haupt-
bereich für mehrere übernommen werden.
Die Hauptbereichsleitung hat einen unmittelbaren Be-
zug zu allen Arbeitsbereichen, die sich in Referenten-
runden organisieren ohne eigene Arbeitsbereichslei-
tung. Für den Arbeitsbereich Gemeinde ist sie zu-
gleich Arbeitsbereichsleitung.
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Die Hauptbereichsleitung begleitet alle inhaltlichen
Prozesse sowohl in fachlicher, kirchenpolitischer wie
auch in theologischer Dimension. Besonderer Wert
wird auf die Zusammenarbeit der Arbeitsbereiche mit-
einander gelegt. Ziel ist, möglichst viele Synergieef-
fekte zu erreichen.
Außerdem sorgt sie mit für eine möglichst enge Zu-
sammenarbeit mit Einrichtungen der anderen Haupt-
bereiche sowie mit den Kirchenkreisen.
Wir suchen nach einer Persönlichkeit,
- die Gemeindeerfahrung und theologischen Über-

blick mitbringt und mit hoher Reflexivität mitein-
ander zu verbinden weiß;

- die Entwicklungen frühzeitig erkennt, zu visionä-
rem Denken sowie zu zielorientierter Realisierung
in der Lage ist;

- die die Erfüllung des kirchlichen Auftrags in Orts-
gemeinden und in Diensten & Werken aufeinander
zu beziehen weiß;

- die Erfahrungen in der Personalführung mitbringt;
- die eine ansteckende Freude an der Mitarbeit in ei-

ner Einrichtung hat, die in unterschiedlichen Be-
reichen die Zukunft der Nordkirche mitgestalten
will;

- die andere dazu anzuspornen weiß, für protestan-
tische Grundlagen und Perspektiven gewinnend
einzutreten;

- die eine hohe Kommunikationskompetenz und
Teamfähigkeit mitbringt, ebenso eine hohe Belast-
barkeit und Flexibilität sowie die Bereitschaft zu
Mobilität und Präsenz in der gesamten Nordkirche.

Für den Start ist ab 1. Juni 2019, während die bisherige
Hauptbereichsleitung noch im Amt ist, ein Monat Ein-
arbeitungszeit vorgesehen.
Die Stelle hat einen Dienstumfang von 100 Prozent.
Sie wird gemäß Kirchenbesoldungsgesetz nach der
Besoldungsgruppe A 13/14 des Kirchenbesoldungs-
gesetzes mit einer ruhegehaltfähigen Stellenzulage
des Unterschiedsbetrages zur Besoldungsgruppe A 15
und einer darüber hinausgehenden nichtruhegehalts-
fähigen widerruflichen monatlichen Zulage in Höhe
des halben Unterschiedsbetrages zwischen dem
Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 15 und dem
Grundgehalt nach Besoldungsgruppe A 16 besoldet.
Die Dienstaufsicht über die Hauptbereichsleitung so-
wie die Rechts- und Fachaufsicht über den Hauptbe-
reich führt das Landeskirchenamt.
Auf diese Pfarrstelle können sich Pastorinnen und
Pastoren bewerben, die in einem Dienstverhältnis zur
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland
stehen oder denen zuvor vom Landeskirchenamt der
Nordkirche das Bewerbungsrecht für diese Pfarrstelle
zuerkannt worden ist.

Nähere Auskunft geben der zuständige Dezernent des
Landeskirchenamtes, Oberkirchenrat Mathias Lenz
(Tel.: 0431 9797 902) und die Vorsitzende des Kura-
toriums des Hauptbereiches, Frau Erika Fischer (Tel.:
04173 5811 404).
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (u. a. ta-
bellarischer Lebenslauf, Motivation und Überlegun-
gen zur Arbeit) richten Sie bitte bis zum 15. Septem-
ber 2018 an die Erste Kirchenleitung der Evangelisch-
Lutherischen Landeskirche in Norddeutschland, Dä-
nische Straße 21–35, 24103 Kiel. Diese Frist ist eine
Ausschlussfrist. Entscheidend ist nicht der Poststem-
pel, sondern der rechtzeitige Zugang bei der angege-
benen Adresse. Verspätet eingegangene Bewerbun-
gen müssen unberücksichtigt bleiben.
Az.: 20 Gemeindedienst (1) Leitung HB 3 – P Sc

*
Das Zentrum für Mission und Ökumene – Nord-
kirche weltweit sucht zum nächstmöglichen Termin

eine Referentin bzw. einen Referenten
für ökumenisch-missionarische Bildungsarbeit mit
Dienstsitz in Breklum.
Das Zentrum für Mission und Ökumene ist ein selbst-
ständiges Werk der Evangelisch-Lutherischen Kirche
in Norddeutschland innerhalb des Hauptbereichs Mis-
sion und Ökumene. Es ist zuständig für die Pflege und
Begleitung der Partnerschaften der Nordkirche mit
vielen Kirchen in anderen Teilen der Welt. Es gestaltet
die Zusammenarbeit mit Partnerkirchen in Afrika,
Asien, Latein- und Nordamerika, dem Pazifik, dem
Mittleren Osten und Europa. Neben Maßnahmen zur
Förderung ökumenischer Begegnungen und ökume-
nischen Lernens sind hier der Kirchliche Entwick-
lungsdienst (KED) mit verschiedenen Referaten zur
entwicklungspolitischen Bildungsarbeit, der Interreli-
giöse Dialog sowie zahlreiche andere Referate ange-
siedelt, die sich für die Förderung und Qualifizierung
der ökumenischen und der interreligiösen Dimension
in unserer Kirche und das Engagement für Gerechtig-
keit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung einset-
zen.
Das Zentrum für Mission und Ökumene arbeitet eng
mit Kirchenkreisen, Kirchengemeinden und anderen
Diensten und Werken der Nordkirche zusammen und
ist in vielfältiger Weise mit Akteuren der Zivilgesell-
schaft vernetzt – in der Nordkirche wie auch in
Deutschland und der weltweiten Ökumene.
Gesucht wird für die ökumenisch-missionarische Bil-
dungsarbeit des Zentrums für Mission und Ökumene
eine Pastorin bzw. ein Pastor, die bzw. der sowohl eng
mit dem Christian Jensen Kolleg als auch mit den an-
deren Mitarbeitenden des Zentrums für Mission und
Ökumene in Hamburg-Othmarschen zusammenarbei-
ten und mit Kreativität das missionarische und öku-
menische Profil unserer Kirche fördern möchte.
Dienstsitz ist Breklum, wo die Arbeit der Bildungsre-
ferate eng mit dem Christian Jensen Kolleg verbunden
ist.
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Zu den Aufgaben gehört im Einzelnen:
- Mitarbeit an der Entwicklung von Konzepten für

die ökumenisch-missionarische Bildungsarbeit in
der Nordkirche

- Entwicklung und Durchführung von Bildungsan-
geboten im Blick auf ökumenisch-missionarische
Themen, in Breklum und darüber hinaus

- Erarbeitung von neuen Kurs-, Seminar-, Tagungs-
und Veranstaltungsformaten für den Bereich öku-
menisch-missionarischen Lernens

- Mitwirkung in der Tagungs- und Seminararbeit des
Christian Jensen Kollegs und im geistlichen Leben
auf dem Breklumer Campus.

- Mitarbeit an der Pflege der Geschichte von Missi-
on und Ökumene in der Nordkirche, unter anderem
durch Tagungen, Workshops und Eine-Welt-Aus-
stellung in Breklum

- Zusammenarbeit mit den anderen Referaten des
ZMÖ, insbesondere mit den ebenfalls in Breklum
angesiedelten Referaten für Ökumenische Spiritu-
alität und Ökumenisches Lernen sowie mit der Lei-
terin bzw. dem Leiter des CJK und den anderen
Referentinnen und Referenten auf dem Breklumer
Campus.

Wünschenswert ist, dass der Bewerber bzw. die Be-
werberin folgende Erfahrungen und Kompetenzen
einbringen kann:
- Fähigkeit zu theologischer Reflexion, insbesonde-

re in den Bereichen von Missions-, Ökumene- und
Religionstheologie

- interkulturelle bzw. ökumenische Erfahrungen
- gemeindepädagogische Erfahrungen und pädago-

gische Kompetenz
- Fähigkeit zur Ansprache von und Arbeit mit un-

terschiedlichen Zielgruppen

- Fähigkeit zu konzeptioneller Arbeit und zur fort-
währenden Reflexion über die Herausforderungen
an Bildungsarbeit

- Teamgeist und Konfliktfähigkeit
- sehr gute Englischkenntnis
- Bereitschaft zu Reisen.
Dienstsitz ist Breklum, doch ist eine verbindliche Zu-
sammenarbeit mit der Geschäftsstelle in Hamburg-
Othmarschen notwendig.
Die Pfarrstelle ist im Umfang von 100 Prozent für acht
Jahre zu besetzen.
Auf diese Pfarrstelle können sich Pastorinnen und
Pastoren bewerben, die in einem Dienstverhältnis zur
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland
stehen oder denen zuvor vom Landeskirchenamt der
Nordkirche das Bewerbungsrecht für diese Pfarrstelle
zuerkannt worden ist.
Bewerbungen sind zu richten an den Vorstand des
Zentrums für Mission und Ökumene – Nordkirche
weltweit, z. Hd. des Vorsitzenden, Propst Stefan
Block, Agathe-Lasch-Weg 16, 22605 Hamburg oder
auch gerne per E-Mail an bewerbung@nordkirche-
weltweit.de.
Nähere Auskünfte erteilt der Direktor des Zentrums
für Mission und Ökumene, P. Dr. Klaus Schäfer, Tel.:
040 881 81 201.
Die Bewerbungsfrist endet mit Ablauf des 15. Okto-
ber 2018. Entscheidend ist nicht der Poststempel, son-
dern der rechtzeitige Zugang bei der angegebenen Ad-
resse.
Az.: 20 ZMÖ (7) – P Sc

IV. Stellenausschreibungen

Kirchenmusik
Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Scharbeutz, im
Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein, möchte zum
1. Januar 2019 eine B-Kirchenmusikstelle
(100 Prozent) neu besetzen.
Scharbeutz mit seinen 4200 Einwohnern liegt direkt
an der Ostsee und wird ganzjährig von zahlreichen
Touristen besucht. Nach Lübeck sind es etwa 20 Ki-
lometer und es besteht eine gute Verkehrsanbindung
dorthin. In Scharbeutz gibt es eine Grundschule, alle
weiterführenden Schulen befinden sich in der unmit-
telbaren Umgebung.
Die Kirchengemeinde Scharbeutz hat etwa 2700 Ge-
meindeglieder, zwei Kirchen und eineinhalb Pasto-
renstellen. Mit der Nachbar-Kirchengemeinde Gle-

schendorf (eine Kirche, eine Pastorenstelle) besteht
eine Kooperation zur musikalischen Zusammenarbeit.
Sämtliche musikalische Gruppen sind gemeinsame
Gruppen, so die Kantorei (ca. 20 Mitglieder), der Gos-
pelchor (ca. 60 Mitglieder), die Kinderchorgruppen
(ca. 30 Kinder) und der neugegründete Jugendchor
(15 Jugendliche). Der Posaunenchor steht unter eige-
ner, ehrenamtlicher Leitung. Eine nebenamtliche Kir-
chenmusikerin übernimmt regelmäßig Orgeldienste
und Amtshandlungen.
In der Strandkirche Scharbeutz steht eine Becker-Or-
gel (II/11) von 1959, erweitert 1981; in der Kirche
Gleschendorf eine klangschöne, von P. Bruhn+Sohn,
Aarslev-Roedekro (Dänemark), 1985 erbaute Orgel
(II/22), ferner sind in der Geroldkirche Klingberg eine

Kirchliches Amtsblatt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland Nr. 8/2018   339



Becker-Orgel (I/6) von 1964 sowie in den Gemeinde-
häusern Flügel und Klaviere vorhanden.
Wir wünschen uns von dem Bewerber bzw. der Be-
werberin, die Kirchenmusik in beiden Kirchenge-
meinden Scharbeutz und Gleschendorf mitzugestal-
ten, vor allem
- den Orgeldienst bei sonntäglich zwei Gottesdiens-

ten und bei Amtshandlungen,
- die Leitung der Kantorei, des Gospelchores, des

Jugendchores und der Kinderchorgruppen,
- die Organisation und Durchführung von Konzerten

im Rahmen der „Gleschendorfer Kirchenmusiken“
sowie der „Scharbeutzer Sommerkonzerte“,

- eine enge, konstruktive und kollegiale Zusammen-
arbeit mit den Pastoren und Mitarbeitenden beider
Gemeinden.

Die Arbeit des Kirchenmusikers bzw. der Kirchenmu-
sikerin wird unterstützt von einem Musikausschuss,
der sich aus Mitgliedern beider Kirchengemeinden
zusammensetzt, und dem Kirchenmusikverein e. V.
Gleschendorf.
Voraussetzung ist die Mitgliedschaft in der Ev.-Luth.
Kirche in Norddeutschland oder einer anderen Glied-
kirche der Ev. Kirche in Deutschland. Die Vergütung
richtet sich nach dem Kirchlichen Arbeitnehmerinnen
Tarifvertrag (KAT).
Eine Fahrerlaubnis und ein eigener PKW sind für den
Dienst erforderlich.
Schwerbehinderte Bewerber bzw. Bewerberinnen
werden bei gleicher Eignung und Befähigung bevor-
zugt berücksichtigt.
Bewerbungen sind bis zum 9. September 2018 an die
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Scharbeutz, Strand-
allee 111 in 23683 Scharbeutz, zu richten.
Vorstellungstermin: 25. und 26. September 2018
Auskünfte erteilen gerne:
- Frau Gerti Schmidt, Vorsitzende des Kirchenge-

meinderates Scharbeutz, Tel.: 04503 73010,
- Pastor Jörg Rasmussen, Gleschendorf, Tel: 04524

74949,
- Kreiskantor Kirchenmusikdirektor Johannes

Schlage, Tel: 04371 3166, E-Mail: jschla-
ge@aol.com).

Kontaktaufnahme ist auch unter E-Mail: kg-schar-
beutz@kk-oh.de möglich. Homepages der Kirchen-
gemeinden: www.kirche-gleschendorf.de und
www.kirchengemeinde-scharbeutz.de.
Az.: 30 Scharbeutz – T Jü

*
Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Gabriel in
Barmbek im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-Ost
möchte wegen Ruhestands des bisherigen Amtsinha-
bers zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine B-Kirchen-
musikstelle mit einer Wochenarbeitszeit von
29,25 Stunden (0,75-Stelle) neu besetzen.

Barmbek-Nord ist ein Stadtteil im Wandel. Die meist
kleinen, kostengünstigen Wohnungen, die seit den
zwanziger Jahren in diesem (ehemaligen) Arbeiter-
viertel gebaut wurden, wurden erneuert, umgebaut
und durch Zusammenlegung vergrößert. Das ehema-
lige Krankenhausgelände wurde zum „Quartier 21“
umgestaltet. Inzwischen leben hier viele junge Fami-
lien. Der Stadtpark grenzt an den Stadtteil und bietet
Erholungsfläche und Grün.
Das Ensemble der St. Gabriel-Kirche liegt inmitten
des Stadtteils und des Gemeindegebiets in einer ver-
kehrsberuhigten Zone, die Kirche ist unmittelbar ver-
bunden mit der Kindertagesstätte (ca. 40 Kinder) und
weiteren, gut renovierten Gemeinderäumen. Die Kir-
chengemeinde mit ca. 4000 Gemeindegliedern wird
von einem engagierten, mit vielfältigen Kompetenzen
ausgestatteten Kirchengemeinderat geleitet. Zur Ge-
meinde gehören anderthalb Gemeindepfarrstellen ver-
bunden mit einer befristeten halben Regional-Pfarr-
stelle „Schule und Kirche in Barmbek und Dulsberg“.
Die Gottesdienste sind gut besucht mit regelmäßig
ca. 50 und mehr Besucherinnen und Besuchern.
In der St. Gabriel-Kirche steht eine Grollmann-Orgel
(Baujahr 1959). Die Orgel hat zwei Manuale, ein Pedal
und acht Register. Außerdem steht seit 2011 ein hoch-
wertiger Yamaha-Flügel sowie ein digitales Yamaha
Piano zur Verfügung.
Für die zu besetzende Stelle wünschen wir uns eine
engagierte und teamorientierte Persönlichkeit, die
Freude an der Arbeit mit Menschen und Mut zu eige-
nen Ideen hat. Es besteht auch die Chance für Neues.
Zu den Aufgaben, die wir erwarten, gehören:
- regelmäßige kirchenmusikalische Begleitungen in

den Gottesdiensten an Sonn- und Feiertagen sowie
bei Amtshandlungen in der Kirche,

- Chorarbeit im benachbarten Altenwohn- und Pfle-
geheim der Mathilde-Zimmer-Stiftung, Schmacht-
häger Str. 38,

- eigene Konzerte oder eigene musikalische Projek-
te,

- Organisieren von „Drittkonzerten“ (mit Personen
von außen),

- Aufbau eines Erwachsenenchores (Gemeinde-
chorarbeit),

- Einsatz bei besonderen Veranstaltungen (z. B.
Sommerfest, Nacht der Kirchen).

In der Gemeinde gibt es einen Gospelchor “Sing! In-
spiration“, der auch gelegentlich im Gottesdienst und
bei Amtshandlungen mitwirkt.
Es bestehen Kontakte zur Musikhochschule Hamburg.
Dozenten und Studenten dieser Hochschule veranstal-
ten hier gelegentlich Konzerte.
Die Vergütung erfolgt nach dem Kirchlichen Arbeit-
nehmerinnen Tarifvertrag (KAT).
Die bestehende Mitgliedschaft in der Evangelisch-Lu-
therischen Kirche in Norddeutschland oder einer an-
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deren Gliedkirche der Ev. Kirche in Deutschland wird
vorausgesetzt.
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bis
zum 21. September 2018 an den Kirchengemeinderat
der Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Gabriel in Barm-
bek zu Händen Michael Gniffke, Hartzlohplatz 17,
22307 Hamburg.
Auskünfte erteilen:
- Der Vorsitzende des Kirchengemeinderats Micha-

el Gniffke, Tel.: 040 690 3935 (gegebenenfalls
Anrufbeantworter) bzw. E-Mail: m.gniffke@kir-
che-st-gabriel.de;

- die Kreiskantorin Frau Diemut Kraatz-Lütke, Tel.:
040 2190 1216 bzw. E-mail: Kra-Lue@gmx.de;

- Pastor Harald Ehlbeck, Tel.: 040 6326 146 (gege-
benenfalls Anrufbeantworter) bzw. E-mail: h.ehl-
beck@kirche-st-gabriel.de (erreichbar bis 1. Sep-
tember 2018);

- Pastor Sven Lundius, Tel.: 040 411 889 811, mobil
0179 468 5108 bzw. E-Mail: s.lundius@kirche-st-
gabriel.de.

Weiteres über unsere Gemeinde erfahren Sie unter
www.kirche-st-gabriel.de.
Az.: 30 St. Gabriel – T Jü

*
Die Ev.- luth. Kirchengemeinde St. Jürgen-Zachä-
us Hamburg-Langenhorn im Ev.-Luth. Kirchen-
kreis Hamburg-Ost möchte zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine C-Kirchenmusikstelle (25-Prozent-
Stelle/ 9,75 Wochenstunden) besetzen.
Die Gemeinde liegt im Norden Hamburgs, im Stadtteil
Langenhorn, einem sozial und siedlungsgeografisch
sehr vielgestaltigen Gebiet an der nördlichen Stadt-
grenze, der über die U-Bahn gut an die Innenstadt an-
geschlossen ist. Der Stadtteil wandelt und verjüngt
sich seit einigen Jahren und ist attraktiv. Einige Neu-
baugebiete sind in den letzten Jahren entstanden und
es kommen weitere hinzu. Mehr zum Stadtteil erfah-
ren Sie auf www.unser-langenhorn.de.
Die Kirchengemeinde hat knapp 4600 Gemeindeglie-
der und zwei kirchliche Zentren, die seit 2009 zu einer
Gemeinde fusioniert sind: die traditionelle St. Jürgen-
Kirche (1939) mit einer EULE-Orgel aus dem Jahr
1975 (zwei-manualig, 14 Register), die auch für Amts-
handlungen beliebt ist und das moderne Zachäus-Ge-
meindezentrum (1973) mit einer elektronischen JO-
HANNUS-Orgel aus dem Jahr 2012. Die Standorte
werden entsprechend ihrer verschiedenen Profile und
Milieu-Eignungen genutzt.
Das Mitarbeiterteam der Gemeinde besteht aus zwei
Pastoren (volle Stellen), einem hauptamtlichen Mitar-
beiter mit Aufgaben in der Küster- und Hausmeisterei
und als Jugendwart sowie einem Diplom-Sozialpäda-
gogen für die Arbeit mit Kindern- und Jugendlichen
(mit regionalem Stellenanteil und Dienstsitz bei der
St. Jürgen-Kirche), weiteren Teilzeit- und geringfügig
Beschäftigten, einem engagierten Kirchengemeinde-

rat und zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen. Das gemeinsam organisierte Kir-
chenbüro hat Öffnungszeiten an beiden Standorten.
Im Gemeindezentrum Zachäus besteht eine große,
nach modernen pädagogischen Erfordernissen arbeit-
ende Kindertagesstätte in Trägerschaft des kirchen-
kreislichen Verbandes mit intensiver Bindung und Zu-
sammenarbeit mit der Kirchengemeinde sowie ein Se-
niorentreff mit vielfältigem Angebot.
Näheres zur Gemeinde finden Sie unter www.kirche-
in-langenhorn.de.
St. Jürgen-Zachäus ist Teil der Region Langenhorn. In
der Region befindet sich mit Dienstsitz in der Kir-
chengemeinde Ansgar eine volle A-Stelle mit 25 Pro-
zent regionalem Anteil sowie einem Dienstauftrag als
Kreiskantor.
Die Arbeitsschwerpunkte der zu besetzenden Stelle
sind:
- musikalische Gestaltung der Gottesdienste mit Or-

gelspiel in Gottesdiensten, Andachten und Amts-
handlungen an beiden Standorten (Taufen zum
Teil im Anschluss an den Hauptgottesdienst,
ca. zehn Hochzeiten im Sommerhalbjahr meist in
St. Jürgen),

- musikalische Begleitung der Kita-Andachten mit
Klavierspiel im Kirchsaal der Zachäuskirche,

- in Zusammenarbeit mit der Pastorin, der Leitung
und den Erzieherinnen bzw. Erziehern der Kinder-
tagestätte:
- musikalische Früherziehung in der Kinderta-

gesstätte,
- Begleitung und Anleitung eines Instrumenten-

Quartetts,
- Koordination der kirchenmusikalischen Diens-

te.
Wir wünschen uns:
- teamfähige Bewerberinnen bzw. Bewerber, die mit

Freude, Motivation und Ideenreichtum offen sind
für die Entwicklung und Förderung der Kirchen-
musik in allen Stilrichtungen,

- Bereitschaft zur konstruktiven Zusammenarbeit
mit dem geringfügig Beschäftigten und, falls er-
forderlich, mit Honorarkräften, sowie den weiteren
Mitarbeitern der Gemeinde, der Kita und der Kan-
torin an der Ansgar-Kirche.

Wir bieten eine angemessene Vergütung nach dem
Kirchlichen Arbeitnehmerinnen Tarifvertrag (KAT),
je nach Qualifikation.
Voraussetzung für die Anstellung ist die Mitglied-
schaft in der Evangelischen-Lutherischen Kirche in
Norddeutschland oder einer anderen Gliedkirche der
Ev. Kirche in Deutschland.
Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte in
Schriftform oder per E-Mail bis zum 15. Septem-
ber 2018 an die Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Jür-
gen-Zachäus, zu Händen Arnhild Kleemann, Eichen-
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kamp 10, 22417 Hamburg, E-Mail: info@stjuergen-
zachaeus.de. Für Rückfragen stehen Ihnen Pastorin
Astrid Wolters unter Tel.: 040 527 05 sowie die Kreis-
kantorin Julia Götting, Tel.: 040 6116 3574, zur Ver-
fügung.
Az.: 30 St. Jürgen-Zachäus Hamburg-Langenhorn –
T Jü

*
Der Ev.-Luth. Kirchengemeindeverband Niehar-
de im Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg
möchte baldmöglichst eine C-Kirchenmusikstelle
(50 Prozent) besetzen.
Die fünf Kirchengemeinden der Region Nieharde lie-
gen im Herzen der Landschaft Angeln im Norden
Schleswig-Holsteins, ca. 20 Kilometer südöstlich von
Flensburg, direkt an der Flensburger Förde und Ge-
ltinger Bucht. Schulangebote aller Art gibt es in er-
reichbarer Nähe ebenso wie Einkaufmöglichkeiten,
Ärzte und Apotheken. Die Stadt Flensburg ist mit dem
Auto in weniger als dreißig Minuten erreichbar. Von
vielen Orten aus gibt es attraktive Anbindungen an den
öffentlichen Nahverkehr. In Sörup besteht ein Bahn-
hof an der Strecke Kiel-Flensburg.
Die Kirchengemeinden Esgrus, Sörup, Steinberg,
Sterup und Quern-Neukirchen machen schon seit vie-
len Jahren auf verschiedenste Weise gemeinsame An-
gebote für ihre Gemeindeglieder und wollen in Zu-
kunft Gottes Wort und das Evangelium in noch stär-
kerem Maße und in verbindlicher Form gemeinsam
verkünden. Es gibt in den einzelnen Kirchengemein-
den mit ihren sechs Kirchen ein reiches kirchliches
Leben. Darunter viele gemeinsame Projekte wie die
Kinderbibelwoche, Lebendiger Adventskalender, Ko-
operation der Posaunenchöre und gemeinsame Got-
tesdienste.
Bisher werden die Gottesdienste und die Kasualien
überwiegend von Teilzeit- und Vertretungskräften
musikalisch begleitet. Um auch in Zukunft die musi-
kalische Versorgung unserer Kirchenregion sicherzu-
stellen, haben die fünf Kirchengemeinden einen Kir-
chengemeindeverband gegründet mit dem Ziel, eine
Kirchenmusikerin bzw. einen Kirchenmusiker für un-
sere Kirchenregion anzustellen.
Darüber hinaus möchten wir, dass die Jugendarbeit in
der Region durch kirchenmusikalische Angebote in-
tensiviert wird. Wir wünschen uns daher die Bereit-
schaft zum Aufbau einer Jugendband oder ähnlichem.
Interesse an klassischer und an populärer Kirchenmu-
sik ist Voraussetzung für diese Stelle, in der die Be-
dürfnisse von jungen und älteren Gemeindegliedern
zu berücksichtigen sind.
Wir suchen Bewerberinnen und Bewerber, die
- Lust haben, sich auf sechs verschiedene Orgeln

einzulassen, die ganz unterschiedliche Möglich-
keiten bieten (I/P 9 bis II/P 19, mechanisch, pneu-
matisch, 19. Jahrhundert – 2010),

- nach einem festzulegenden Plan einen Großteil der
Gottesdienste und Kasualien im Zusammenwirken

mit den verbliebenen Teilzeit- und Vertretungs-
kräften musikalisch gestalten,

- bereit sind zum Neuaufbau einer Jugendmusikar-
beit,

- Lust haben, die vorhandenen Freiräume zu nutzen
und kreative Impulse zu setzen,

- teamfähig sind und Organisationsgeschick mit-
bringen,

- Freude haben an gemeinsamen kirchenmusikali-
schen Projekten in der Region.

In Zusammenarbeit mit den Pastorinnen und Pastoren
der Region, den Kirchengemeinderäten und den eh-
renamtlich Tätigen bietet sich Ihnen eine interessante
kirchenmusikalische Tätigkeit, die viel Raum lässt für
eigene kreative Gestaltung. Die spannende Entwick-
lung unserer Region kann und sollte auch von unserer
gemeinsamen Kirchenmusikerin bzw. unserem ge-
meinsamen Kirchenmusiker mitgestaltet werden.
Der Dienstsitz wird Sterup sein. Das Entgelt erfolgt
nach dem Kirchlichen Arbeitnehmerinnen Tarifver-
trag (KAT). Voraussetzung für die Anstellung ist die
Mitgliedschaft in der Evangelisch-Lutherischen Kir-
che in Norddeutschland, einer anderen Gliedkirche der
Ev. Kirche in Deutschland oder einer christlichen Kir-
che, die der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen
in Deutschland angehört. Führerschein und eigenes
Kraftfahrzeug sind erforderlich.
Abhängig von der Entwicklung in der Region ist eine
Aufstockung über die 50 Prozent hinaus in absehbarer
Zeit nicht ausgeschlossen.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen
Unterlagen bis zum 15. September 2018 an den Vor-
sitzenden des Vorstandes des Kirchengemeindever-
bands Nieharde, Pastor Sascha Scholz, Angelner
Str. 2, 24966 Sörup, Tel. 04635-937, E-Mail: pas-
tor@kirche-soerup.de. Entscheidend ist nicht der
Poststempel, sondern der rechtzeitige Zugang bei der
angegebenen Adresse. Die Vorstellungstermine sind
am Donnerstag, den 8. November und Freitag, den
9. November 2018. Fragen beantwortet zusätzlich
auch Kreiskantor Thomas Euler, Tel.: 04642 911 127,
E-Mail: euler.musik@kirche-slfl.de.
Az: KGV Nieharde –T Jü

Soziale und bildende Berufe
Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Cleverbrück im
Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein sucht zum 1. No-
vember 2018 oder später einen Diakon, einen Ge-
meindepädagogen (m/w/t/i) bzw. eine Person mit ver-
gleichbarer religionspädagogischer Ausbildung für
die Kinder- und Jugendarbeit in unserer Gemeinde
(50 Prozent) und der Kirchenregion Bad Schwartau
(50 Prozent).
Der Stellenumfang beträgt insgesamt 100 Prozent mit
einer wöchentlichen Arbeitszeit von 39 Stunden. Die
Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet, eine unbe-
fristete Anstellung wird angestrebt. Die Entgeltzah-
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lung erfolgt nach dem Kirchlichen Arbeitnehmerinnen
Tarifvertrag (KAT).
Wir wünschen uns eine engagierte, kontaktfreudige,
kreative, geistlich und fachlich qualifizierte Persön-
lichkeit mit:
- Freude an Verantwortung und der Arbeit im Team
- Interesse an der Lebenssituation von Kindern und

Jugendlichen
- Freude an der Gestaltung von kind- und jugendge-

mäßen Formen spiritueller Angebote, um jungen
Menschen eine positive Einstellung zum Glauben
zu vermitteln

Zu den Aufgaben gehören:
- Gruppen und Projekte für Kinder und Jugendliche
- Schulung und Begleitung ehrenamtlicher Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter
- Konfirmandenarbeit
- Aufnahme und Weiterführung der gewachsenen

Freizeitarbeit
Wir bieten:
- engagierte ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter
- ein aufgeschlossenes hauptamtliches Team, das

Zusammenarbeit auf Augenhöhe praktiziert
- ein eigenes Büro
Sie finden in der Kinder- und Jugendarbeit unserer
Gemeinde und Region bewährte Strukturen und Kon-
zepte vor und haben den Freiraum, eigene Ideen ein-
zubringen und neue Projekte zu initiieren.
Die Mitgliedschaft in der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Norddeutschland oder einer anderen Glied-
kirche der Ev. Kirche in Deutschland wird vorausge-
setzt.
Schwerbehinderte und Gleichgestellte nach SGB IX
werden in besonderem Maße aufgefordert, eine Be-
werbung einzureichen.
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (inklusive
eines entsprechenden Nachweises sowie eines erwei-
terten Führungszeugnisses) senden Sie bitte bis
zum 15. September 2018 an die Ev.-Luth. Kirchen-
gemeinde Cleverbrück, Frau Pastorin Gesa Paschen,
Schmiedekoppel 114, 23611 Cleverbrück.
Alles, was in dieser Anzeige keinen Platz hat, erzählen
wir Ihnen gerne persönlich: Auskünfte erteilt Pastorin
Gesa Paschen unter Tel.: 0451 8104 652.
Informationen über Gemeinde und Region erhalten
Sie auf: www.kirche-bad-schwartau.de.
Wir machen darauf aufmerksam, dass Fahrtkosten
oder andere in Zusammenhang mit der Bewerbung
stehende Auslagen nicht erstattet werden.
Az.: 30 Cleverbrück – DAR Bk

Verwaltung und sonstige Berufe
Das Diakonische Werk Dithmarschen, unselbststän-
diges Werk des Ev.-Luth. Kirchenkreises Dithmar-
schen, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine
Managerin oder Projektleiterin bzw. einen Manager
oder Projektleiter Soziale Arbeit (39 Wochenstunden,
unbefristet).
Wir wünschen uns eine Mitarbeiterin bzw. einen Mit-
arbeiter mit entsprechender Qualifikation, Motivation
und hohem Engagement.
Im Diakonischen Werk sind die „Beratenden Dienste“
und das „Kindertagesstättenwerk“ des Kirchenkreises
zusammengefasst.
Die Beratenden Dienste:
- Beratung für Kinder, Jugendliche und Eltern in Fa-

milien- und Lebensfragen
- Suchtberatung
- Migrationsberatung
- Ausbildungsbrücke
- Sozialberatung
Das Kindertagesstättenwerk:
Die Betreuung von 30 Kindertagesstätten in den Re-
gionen Nord, Mitte und Süd des Kirchenkreises Dith-
marschen mit über 1650 Betreuungsplätzen und rund
450 Mitarbeitenden erfolgt zurzeit durch zwei gleich-
berechtigte Regionalleiterinnen.
Ihr Aufgabenbereich:
Im ersten Beschäftigungsjahr:
Übernahme von Aufgaben, Arbeiten und Projekten im
Kindertagesstättenwerk in enger Zusammenarbeit mit
der Geschäftsführung und den Regionalleiterinnen:
- verwaltungsorientierte Trägeraufgaben im Rah-

men der Finanz- und Personalbedarfsplanung
- verantwortliche Projektentwicklung
Ab dem zweiten Beschäftigungsjahr: Einarbeitung in
den Bereich „Beratende Dienste“:
Übernahme von Aufgaben, Arbeiten und Projekten in
enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung und
dem Geschäftsbereichsleiter in Ergänzung zu den
dann eingeschränkten Tätigkeiten für das Kinderta-
gesstättenwerk.
Potentielle Nachfolge des Geschäftsbereichsleiters
der „Beratenden Dienste“, wenn dieser 2022 in den
Ruhestand geht.
Ihr Profil:
- ein abgeschlossenes Studium im pädagogischen

oder kaufmännischen Bereich oder vergleichbare
Qualifikationen

- Kenntnisse im Führen, Leiten und Weiterentwi-
ckeln von Mitarbeitenden

- fundierte Kenntnisse im Bereich Pädagogik, Per-
sonalwesen und Betriebswirtschaft
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- hohe Kommunikations-, Team- und Kritikfähig-
keit

Das erwartet Sie bei uns:
- ein interessantes und vielseitiges Aufgabenfeld
- die Möglichkeit zur Teilnahme an Fort- und Wei-

terbildungen
- Einbindung in die Strukturen des Diakonischen

Werkes des Kirchenkreises
- die Arbeit in einem christlich geprägten Umfeld
- Entgeltzahlungen und Sozialleistungen nach dem

Kirchlichen Arbeitnehmerinnen Tarifvertrag
(KAT)

- Alters- und Hinterbliebenenversorgung durch die
VBL

- Möglichkeit der zusätzlichen betrieblichen Alters-
vorsorge (Rente, Absicherung von Berufsunfähig-
keit) durch Entgeltumwandlung mit Zuschuss des
Arbeitgebers

Die Mitgliedschaft in der Ev.-Luth. Kirche ist Einstel-
lungsvoraussetzung. Wir bitten Sie, in der Bewerbung
dieses ausdrücklich zu bestätigen.
Auskünfte erteilt Herr Schöpel, Geschäftsführer des
Diakonischen Werkes des Ev.-Luth. Kirchenkreises
Dithmarschen, unter der Telefonnummer 04832 972
100.
Bei Interesse freuen wir uns über eine Bewerbung bis
zum 15. August 2018 an das Diakonische Werk Dith-
marschen, Herrn Jörg Schöpel, Nordermarkt 8, 25704
Meldorf oder per E-Mail an: info@ev-kitawerk.de.
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepa-
ge: www.diakonisches-werk-dithmarschen.de.
Az.: 30 Kkr. Dithmarschen – DAR Bk

*
Der Ev.-Luth. Kirchenkreis Nordfriesland sucht
zum nächstmöglichen Zeitpunkt als theologisch-pä-
dagogische Referentin für Frauenarbeit im Evangeli-
schen Regionalzentrum Westküste eine Mitarbeiterin
(Stellenumfang von 50 Prozent). Die Besetzung er-
folgt durch Wahl des Kirchenkreisrates.
Die Frauenarbeit des Kirchenkreises ist Teil des Evan-
gelischen Regionalzentrums Westküste (ERW) mit
den Arbeitsbereichen Ökumene, Migration, Frauenar-
beit, Kinder- und Jugendarbeit, Urlauberseelsorge,
Personal-, Organisations- und Gemeindeentwicklung,
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Fundraising.
Es hat seinen Sitz in Breklum.
Zu den Aufgaben der theologisch-pädagogischen Re-
ferentin für Frauenarbeit gehören:
- Begleitung und Fortbildung Ehrenamtlicher für

Veranstaltungen wie Weltgebetstag, Frauenkirche
und ökumenisches Frauenfrühstück, Frauenkir-
chentag

- Förderung feministisch-theologischer Inhalte in
Diskursen und Veranstaltungen sowie die Be-

wusstseinsbildung für Geschlechtersensibilität in
Theologie und Kirche

- Durchführung von spirituellen Angeboten in Kir-
chengemeinden und Organisation von Veranstal-
tungen zu frauen- und gesellschaftspolitischen
Themen

- Referententätigkeit zu verschiedenen Themen
- Netzwerkarbeit mit Gleichstellungsbeauftragten,

Frauenverbänden und Initiativen
- Weiterentwicklung der Konzeption für die Frau-

enarbeit im Kirchenkreis in Zusammenarbeit mit
dem Synodalen Ausschuss

- Kooperation mit Kolleginnen des Frauenwerkes
der Nordkirche und Mitarbeit an Nordkirchenpro-
jekten

Wir wünschen uns von der Stelleninhaberin:
- theologische oder religionspädagogische Qualifi-

kation
- profunde Kenntnisse in der Erwachsenenbildung

oder vergleichbare Ausbildung
- Erfahrungen und Kenntnisse im Bereich der kirch-

lichen Frauenarbeit
- Identifikation mit feministisch-theologischen und

frauenspezifischen Anliegen
- Fähigkeit zur Koordination und Leitung von Ar-

beitsteams
- eigenverantwortliche und zielorientierte Arbeits-

weise
- Kommunikations- und Teamfähigkeit
- gutes sprachliches Ausdrucksvermögen
- PC-Kenntnisse, insbesondere MS-Office-Pro-

gramme
Wir bieten:
- ein interessantes, vielseitiges Aufgabengebiet mit

vielen Gestaltungsmöglichkeiten
- ein erfahrenes interdisziplinäres Team im ERW
- Möglichkeiten der Zusammenarbeit auf dem Cam-

pus Breklum mit dem Christian Jensen Kolleg
(CJK) und dem Zentrum für Mission und Ökumene
– Nordkirche weltweit (ZMÖ)

- eine Bezahlung nach dem Kirchlichen Arbeitneh-
merinnen Tarifvertrag (KAT)

Die Stelleninhaberin gestaltet die Frauenarbeit im Kir-
chenkreis in Zusammenarbeit mit einer weiteren Re-
ferentin für Frauenarbeit (25 Prozent) sowie mit vielen
Ehrenamtlichen. Sie ist eingebunden in das Team des
Evangelischen Regionalzentrums (ERW) des Kir-
chenkreises mit Dienstsitz in Breklum. Es kann keine
Dienstwohnung zur Verfügung gestellt werden, je-
doch wird von Bewerberinnen die Bereitschaft erwar-
tet, ihren Wohnsitz so zu wählen, dass die Präsenz im
Raum Nordfriesland gewährleistet ist.
Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen sind
zu richten an den Kirchenkreisrat des Ev.-Luth. Kir-
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chenkreises Nordfriesland, Herrn Propst Jürgen Jes-
sen-Thiesen, Kirchenstraße 2, 25821 Breklum.
Die Ausschreibungsfrist endet mit Ablauf des 15. Sep-
tember 2018. Entscheidend ist nicht der Poststempel,
sondern der rechtzeitige Zugang bei der angegebenen
Adresse.
Auskünfte erteilen die Vorsitzende des Synodalen
Ausschusses für Frauenarbeit, Frau Ulrike Paulsen,
Tel.: 04841 7728 316, sowie der Propst des Kirchen-
kreises Nordfriesland, Propstei Süd, Herr Jürgen Jes-
sen-Thiesen, Tel.: 04671 6029 990.
Az.: 30 Kkr. Nordfriesland – DAR Bk

*
Der Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt für die Leitung des
Ev. Frauenwerkes einen Sozialpädagogen bzw. Dia-
kon (m/w/t/i) mit Hochschulabschluss bzw. Fach-
hochschulabschluss.
Es handelt sich um eine unbefristete Stelle. Diese wird
mit 75 Prozent Stellenumfang besetzt und kann in
ca. drei Jahren auf 100 Prozent aufgestockt werden,
wenn die 50 Prozent-Stelle der Referentin durch Pen-
sionierung frei wird.
Wir wünschen uns eine Persönlichkeit, die
- mit theologischer Weite zu Frauengruppen Kon-

takte aufnimmt,
- mit den Teams aus Haupt- und Ehrenamtlichen mit

Freude zusammenarbeitet,
- gerne mit anderen Diensten und Werken im Evan-

gelischen Zentrum kooperiert, insbesondere im
Bereich der familienbezogenen Arbeit.

Wir freuen uns auf eine Persönlichkeit, die
- Arbeit mit Frauen in den Kirchengemeinden anregt

und fördert, so dass das Frauenwerk in den Kir-
chengemeinden sichtbar wird,

- aktuelle Themen und Lebenswelten von Frauen in
die Arbeit des Frauenwerkes aufnimmt,

- sich an Diskursen in Theologie, Kirche und Ge-
sellschaft aktiv beteiligt,

- Ökumene, interreligiöse und interkulturelle Arbeit
fördert,

- mit kirchlichen und außerkirchlichen Einrichtun-
gen, Verbänden und Interessenvertretungen zu-
sammenarbeitet und sich mit ihnen vernetzt,

- Aus- und Weiterbildung für ehrenamtliche Mitar-
beiterinnen gestaltet und gewährleistet,

- über erwachsenenpädagogische Erfahrung und
Kenntnisse verfügt,

- mit den neuen Medien vertraut ist.
Wir bieten Ihnen:
- vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten in der Wei-

terentwicklung einer interessanten Aufgabe,
- die Zusammenarbeit mit einem engagierten Beirat

und einer Vielzahl von interessierten Frauen,

- eine gute Arbeitsatmosphäre im Team des Evan-
gelischen Zentrums in Eutin,

- tragfähige Kontakte in die Frauengruppen und zu
den Kolleginnen und Kollegen in den Kirchenge-
meinden,

- eine gute Vernetzung mit den Frauenverbänden
und Institutionen im Kreis Ostholstein,

- tarifliche Sonderzuwendungen,
- Zusatzversorgung (VBL),
- Betriebliche Altersversorgung,
- Entgelt nach dem Kirchlichen Arbeitnehmerinnen

Tarifvertrag (KAT),
- Büro und Dienstsitz im Ev. Zentrum in Eutin.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit den üblichen
Unterlagen, die Sie bitte bis zum 15. Septem-
ber 2018 an das Ev. Zentrum, Herrn Propst Peter Barz,
Schloßstraße 13 in 23701 Eutin senden.
Telefonische Auskünfte erteilen Herr Propst Peter
Barz unter der Telefonnummer 04521 8005 203 und
die Vorsitzende des Beirates, Frau Anne Riekenberg-
Heinrich, unter der Telefonnummer 04504 5162.
Die Mitgliedschaft in der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Norddeutschland oder einer anderen Glied-
kirche der Ev. Kirche in Deutschland wird vorausge-
setzt (bitte Nachweis beifügen). Schwerbehinderte
und Gleichgestellte nach SGB IX werden in besonde-
rem Maße aufgefordert, eine Bewerbung einzurei-
chen. Wir machen darauf aufmerksam, dass Fahrtkos-
ten oder andere im Zusammenhang mit der Bewer-
bung stehende Auslagen nicht erstattet werden.
Az.: 30 Kkr. Ostholstein – DAR Bk

*
Der Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt für die Leitung des Ev.
Jugendwerkes einen Diakon, Religionspädagogen,
Gemeindepädagogen oder Sozialpädagogen (m/w/t/i).
Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle
(39,0 Wochenstunden).
Das Evangelische Jugendwerk des Kirchenkreises
Ostholstein unterstützt alle Arbeitsbereiche der evan-
gelischen Jugend in Ostholstein und ergänzt und för-
dert die kirchengemeindliche Kinder- und Jugendar-
beit, unter anderem bei der Aus- und Fortbildung Eh-
renamtlicher in der Jugendarbeit, in der Beratung und
Begleitung hauptamtlicher Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter.
Zum Auftrag des Evangelischen Jugendwerkes des
Kirchenkreises Ostholstein gehört es, evangelische
Kinder- und Jugendarbeit in Ostholstein als Koopera-
tions- und Ansprechpartner für kirchliche, kommunale
und andere Stellen und Institutionen zu vertreten. Wei-
terhin gehören dazu Projekte zur Anregung und För-
derung der Jugendarbeit in den Kirchengemeinden
und die Durchführung von Jugendtreffen und Jugend-
gottesdiensten, Seminaren, Begegnungen und identi-
tätsstiftenden Veranstaltungen.
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Darüber hinaus organisiert das Evangelische Jugend-
werk Seminare, Aus- und Fortbildungen sowie ge-
meinsame Fahrten. Es initiiert und veröffentlicht Mo-
dellprojekte und führt übergemeindliche Angebote in
der kirchlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
durch.
Zu den Aufgaben im Rahmen der Stelle gehören:
- die Begleitung, Beratung und Fortbildung der

Hauptamtlichen in der Kinder- und Jugendarbeit
der Kirchengemeinden

- die Vorbereitung und Durchführung monatlicher
Konferenzen für die hauptamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter

- die Ausbildung, Fortbildung und Begleitung von
Ehrenamtlichen (Teamerschulungen, Juleica-Kur-
se, Fortbildungswochenenden)

- die Planung und Durchführung von Aktionen in
Kooperation mit Kirchengemeinden und bzw. oder
Regionen (z. B. Konfirmandentage, Kinderbibel-
wochen, Kinderweltgebetstag, ChurchNight)

- die Planung und Durchführung der jährlichen
deutsch-lettischen Jugendbegegnung mit dem
Partnerkirchenkreis Kuldiga in Lettland

- die Planung und Durchführung von Jugendgottes-
diensten (z. B. Kirchentagssonntag, Jugendsonn-
tag)

- die Organisation und Durchführung der Fahrten zu
Großveranstaltungen für den ganzen Kirchenkreis
(z. B. Kirchentag, Jugendfestival Heaven)

- die Vernetzung im Kirchenkreis, in der Nordkirche
und mit anderen Akteurinnen und Akteuren in der
Kinder- und Jugendarbeit

Für diese anspruchsvollen Aufgaben erwarten wir
- einen Hochschulabschluss bzw. Fachhochschulab-

schluss,
- ein klar erkennbares geistliches Profil,
- Arbeitserfahrung in der (Leitung der) kirchlichen

Kinder- und Jugendarbeit,
- wertschätzende Wahrnehmung und Stärkung der

Kinder und Jugendlichen in unserem Kirchenkreis,
- Vertretung der Interessen der Kinder- und Jugend-

arbeit in unserem Kirchenkreis und die Fähigkeit
in und mit Gremien zu arbeiten,

- die Mitgliedschaft in der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche in Norddeutschland oder einer ande-

ren Gliedkirche der Ev. Kirche in Deutschland (bit-
te Nachweis beifügen).

Wir freuen uns über eine Persönlichkeit, die
- sich sicher in unterschiedlichen Milieus an unter-

schiedlichen Orten bewegen kann und dabei keine
Berührungsängste hat,

- aufgeschlossen auf Ideen von Jugendlichen und
Kindern zugehen kann und diese in die Arbeit auf-
zunehmen vermag,

- ein Gespür für Themen von Jugendlichen und Kin-
dern hat,

- ein kollegiales Miteinander im Rahmen der Ge-
meinschaft der Dienste und Werke und der Kir-
chengemeinden pflegt.

Wir bieten Ihnen:
- Entfaltungsspielraum für eigene Ideen und Stärken
- vielfältige Kinder- und Jugendarbeit in den Kir-

chengemeinden und Regionen
- Zusammenarbeit mit kooperationsbereiten und en-

gagierten Hauptamtlichen
- Einbindung und Zusammenarbeit in der Dienstge-

meinschaft im Evangelischen Zentrum
- tarifliche Sonderzuwendungen
- Zusatzversorgung (VBL)
- Betriebliche Altersversorgung
- Entgelt nach dem Kirchlichen Arbeitnehmerinnen

Tarifvertrag (KAT)
- Büro und Dienstsitz im Evangelischen Zentrum in

Eutin
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit den üblichen
Unterlagen, die Sie bitte bis zum 15. Septem-
ber 2018 an das Ev. Zentrum, Herrn Propst Peter Barz,
Schloßstraße 13 in 23701 Eutin senden.
Telefonische Auskünfte erteilt Herr Propst Peter Barz,
Tel.: 04521 8005 203.
Schwerbehinderte und Gleichgestellte nach SGB IX
werden in besonderem Maße aufgefordert, eine Be-
werbung einzureichen. Wir machen darauf aufmerk-
sam, dass Fahrtkosten oder andere im Zusammenhang
mit der Bewerbung stehende Auslagen nicht erstattet
werden.
Az.: 30 Kkr. Ostholstein – DAR Bk
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Die Inhalte des Abschnitts V „Personalnachrichten“ sind im Internet nicht einsehbar.



348   Kirchliches Amtsblatt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland Nr. 8/2018



Kirchliches Amtsblatt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland Nr. 8/2018   349



350   Kirchliches Amtsblatt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland Nr. 8/2018



Kirchliches Amtsblatt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland Nr. 8/2018   351



Postvertriebsstück C 4193 B
Deutsche Post AG Entgelt bezahlt

Herausgeber und Verlag:
Landeskirchenamt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland,
Postfach 3449, 24033 Kiel; Dänische Str. 21/35, 24103 Kiel
Redaktion:
Runa Rosenstiel (Tel.: 0431 9797-864),
Martin Ballhorn (Tel.: 0431 9797-867),
Fax: 0431 9797-869, E-Mail: kabl@lka.nordkirche.de
Das Kirchliche Amtsblatt erscheint in der Regel monatlich einmal.
Der Redaktionsschluss für die kommenden Ausgaben ist jeweils:
für die September-Ausgabe 2018: Fr., 10. August 2018;
für die Oktober-Ausgabe 2018: Mo., 10. September 2018;
für die November-Ausgabe 2018: Mi., 10. Oktober 2018.
ACHTUNG: Wir bitten die externen Textlieferanten aus den
Kirchenkreisen etc. um Beachtung der Postlaufzeiten und ggf.
Bearbeitungszeiten im Landeskirchenamt; hierfür müssen die
Texte jeweils etwa eine Woche vor den genannten Schluss-
terminen bei der zuständigen sachbearbeitenden Stelle vorliegen.
Bezugspreis: 16 Euro jährlich zuzüglich 3 Euro Zustellgebühr;
Einzelexemplar: 2 Euro
Der fortlaufende Bezug erfolgt über das Landeskirchenamt.
Vertrieb: Garnet Purrucker, Annette Thiede
Tel.: 0431 9797-840 bzw. -851; E-Mail: recht@lka.nordkirche.de.
Die Kündigung des Jahresabonnements muss schriftlich an das Landeskirchenamt bis
zum 15. November eines Jahres mit Wirkung zum Ende des Kalenderjahres erfolgen.
Bei Mitteilungen an das Kirchliche Amtsblatt geben Sie bitte immer Ihre Kundennummer an.
Druck und Versand von Einzelexemplaren:
Druckerei Schmidt & Klaunig, Postfach 3925, 24038 Kiel,
E-Mail: info@schmidt-klaunig.de

352   Kirchliches Amtsblatt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland Nr. 8/2018



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




